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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Bundestag und Bundesrat haben am 2. Febru-
ar 2024 dem Haushaltsgesetz 2024 zugestimmt. 
Nach einer Phase von vier Jahren außer-
gewöhnlicher finanzieller Herausforderungen 
unterliegt der Bundeshaushalt im Jahr 2024 
wieder der regulären Obergrenze für die 
Nettokreditaufnahme der Schuldenbremse. Der 
Bundeshaushalt 2024 macht den Anfang auf 
dem Weg zu einer klaren Prioritätensetzung für 
die Stärkung von Wachstum und Wohlstand 
sowie mehr Sicherheit, bessere Bildung und die 
Beschleunigung der Digitalisierung. In dieser 
Ausgabe des Monatsberichts geben wir Ihnen 
einen ausführlichen Einblick in die Ausgaben 
und Einnahmen des Bundeshaushalts 2024. 

Mit einer grundsätzlichen Perspektive auf die 
Finanz- und Haushaltspolitik thematisiert die 
Kolumne „Blick von außen – Der ökonomische 
Gastbeitrag“ in dieser Ausgabe die Schulden-
bremse. Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld ordnet die 
aktuelle Reformdebatte rund um die Schulden-
bremse ein und zeigt die institutionellen 
Charakteristika der Schuldenbremse und deren 
Bedeutung für die deutsche Finanzpolitik auf.

Am 21. Februar 2024 wurde der Jahreswirt-
schaftsbericht 2024 der Bundesregierung unter 
dem Titel „Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig 
stärken“ veröffentlicht. Darin enthalten ist 

auch eine neue Projektion zur gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung. Die Wirtschafts-
leistung in Deutschland wird in diesem Jahr 
voraussichtlich nur um 0,2 Prozent zunehmen. 
Dies spiegelt nicht nur eine konjunkturelle 
Schwächephase wider, sondern es treten auch 
die strukturellen Herausforderungen hervor, 
die zu lange vernachlässigt worden sind. 
Angesichts großer Herausforderungen wie der 
geopolitischen Zeitenwende, der Dekarbo-
nisierung, der demografischen Entwicklung 
und der hohen Bürokratiebelastung ist die 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-
orts Deutschland das Thema, das ganz oben auf 
die politische Agenda gesetzt werden muss. Es 
bedarf einer breit ausgerichteten Angebots-
politik, die den Ordnungsrahmen für die 
Wirtschaft insgesamt stärkt, die Standortbe-
dingungen für Investitionen verbessert und so 
der Wachstumsdynamik in Deutschland einen 
neuen Schub gibt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
der Februar-Ausgabe.

Ihr

Dr. Wolf Heinrich Reuter

Staatssekretär im Bundesministerium der 
Finanzen

 Editorial
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 Im Interview:   
 Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld –  
 Persönlicher Beauftragter des  
 Bundesministers der Finanzen für  
 die gesamtwirtschaftliche  
 Entwicklung 

Das deutsche Wirtschaftswachstum 
schwächelt. Was sind die Hauptursachen?
Einerseits können wir angesichts der konjunk-
turellen Situation eine Reihe von Sonderfak-
toren geltend machen. Andererseits muss man 
sagen, dass es bei den konjunkturellen Effekten 
eine typische Überlagerung durch Struktur-
probleme gibt.

Zu den konjunkturellen Effekten zählt die 
Bauwirtschaft, die aufgrund der Zinserhöhung 
der Europäischen Zentralbank schwächelt. 
Die Bauinvestitionen liegen am Boden, die 
Auftragseingänge sind schwach und die 
Stornierungen von Bauprojekten hoch. Zudem 
hat Deutschland einen hohen Industrieanteil 
und daher mit den Energiepreissteigerungen 
stärker zu kämpfen als andere Industrieländer. 
Obwohl der Rückgang der Energiepreise im 
vergangenen Jahr erheblich war, sind die Preise 
nicht wieder auf das Niveau der Zeit vor dem 
Krieg gegen die Ukraine zurückgegangen. 
Schließlich müssen die Außenwirtschaft sowie 
Exporte und Importe berücksichtigt werden. 
Deutschland ist stark internationalisiert, hat 
einen intensiven Außenhandel. Eine wesent-
liche Konjunkturlokomotive der vergangenen 
Jahre war China – die chinesische Wirtschaft 
hat sich im vergangenen Jahr jedoch schlecht 
entwickelt und verspricht momentan keine 
große Dynamik. Das trifft deutsche Exporte 
stark.

Was die Strukturprobleme angeht, sind diese 
sehr klar auf der Kostenseite der Unternehmen 
verortet. Das steht in Verbindung mit den 

konjunkturellen Schwierigkeiten – es ergibt 
sich sozusagen eine Verstärkung. Der Blick auf 
die Energiepreise zeigt eindeutig: Die Energie-
preise in Deutschland sind höher als in fast 
allen anderen Industrieländern. Deutschland 
hat wegen hoher Energiekosten der Unterneh-
men einen Standortnachteil. Hinzu kommen 
hohe Arbeitskosten, obwohl die Reallöhne in 
den vergangenen zwei, drei Jahren gesunken 
sind – seit 2015 steigen die Lohnstückkosten in 
Deutschland. Auch die Unternehmensteuer-
belastung ist hierzulande besonders hoch. 
Und die deutsche Wirtschaft ächzt unter den 
hohen Bürokratie- und Regulierungskosten. 
Deutschland ist wahrscheinlich eines der 
Länder der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit 
den höchsten Regulierungskosten überhaupt.

Sie lehnen die Metapher von Deutschland als 
„krankem Mann Europas“ ab. Warum genau?
Zum ersten Mal wurde diese Schlagzeile Ende 
der 1990er-Jahre veröffentlicht. Im Vergleich 
ist heute erstens der Arbeitsmarkt in einer 
deutlich besseren Verfassung sowie zweitens 
die Lage auf der Finanzierungsseite wesentlich 
günstiger – und zwar sowohl hinsichtlich der 
Staatsverschuldung, und damit der Situation 
des öffentlichen Sektors, als auch der Eigen-
kapitalbasis der Unternehmen, die heute eine 
ganz andere ist als Ende der 1990er-Jahre. Das 
heißt: Die deutsche Wirtschaft ist heute viel 
robuster.

Was im Unterschied zu damals allerdings 
festgestellt werden muss, ist die enorm hohe 
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wirtschaftspolitische Unsicherheit, die in 
Deutschland herrscht. Diese ist wesentlich aus-
geprägter als in der Welt insgesamt. „German 
Angst“ kennen wir schon aus früheren Jahren. 
Aber im internationalen Vergleich sticht das 
Niveau der Unsicherheit mit Blick auf die 
Wirtschaftspolitik in Deutschland heraus. Das 
hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass viele 
Probleme, die in der Bundesregierung gewälzt 
werden, zu stark in der Öffentlichkeit diskutiert 
werden.

Wenn Impulse für mehr Dynamik in der 
deutschen Wirtschaft gesetzt werden könn-
ten – welche Maßnahmen wären dann aus 
Ihrer Sicht besonders dringend und effektiv?

Oberste Priorität hat eine Entlastung der 
Unternehmen im Bereich der Abgaben. 
Meistens werden Steuern in Standortdis-
kussionen unterschätzt. Typischerweise haben 
Steuern aber eine erhebliche Auswirkung 
auf die Investitionstätigkeit – viel mehr, als 

bestimmte politische Kreise anerkennen. 
Die Reformen der Regierung Schröder – die 
Unternehmensteuerreform einerseits und die 
Einkommensteuerreform andererseits – waren 
von großer Bedeutung. Und bei einer solchen 
Unternehmensteuerentlastung müssen die 
Kapitalgesellschaften wie die Personengesell-
schaften im Blick behalten werden. Wenn es 
beispielsweise gelänge, den verbleibenden 
Solidaritätszuschlag für Unternehmen zu 
streichen, wäre ein großer Fortschritt erzielt. 
Zudem können niedrigere Abgaben auf Energie 
entlasten. Hier bieten vor allem die Netzent-
gelte weiteres Entlastungspotenzial.

Meine zweite Priorität ist die Senkung der 
Bürokratie- und Regulierungskosten. Dabei 
ist mir durchaus bewusst, wie schwierig dies 
in der Umsetzung ist. Meines Erachtens muss 
sich hier jedoch dringend etwas verändern. 
Die Bundesregierung muss den Abbau der 
Regulierungskosten stärker vorantreiben, als 
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sie es bisher getan hat. Die Bürokratiekosten 
sind seit Antritt der Ampel-Regierung gestiegen 
statt gesunken. Das muss korrigiert werden. 
Ein wichtiger Bereich der Überregulierung ist 
das Umweltrecht: Hier entsteht immer, wenn 
Bauten damit verbunden sind, ein wesentliches 
Hemmnis der Investitionstätigkeit. Weitere 
Maßnahmen mit Blick auf die Reduzierung von 
Bürokratie- und Regulierungskosten sind im 
Bereich des Datenschutzes und bei der Arbeits-
marktregulierung notwendig.

Dritte Priorität hat die Reduktion der 
Arbeitskosten. Hier würde ich mir vor allem 
wünschen, dass der Einstieg in den Arbeits-
markt erleichtert wird. Dies kann mit einer 
geringen Belastung der öffentlichen Finanzen 
einhergehen, aber den Arbeitskräftemangel 
merklich reduzieren. Die Umsetzung müsste 
sehr genau durchdacht sein. Ein Problem ist 
sicherlich die unzureichende Abstimmung 
zwischen Transferprogrammen wie Bürgergeld, 
Wohngeld, Kosten der Unterkunft und der 
Kindergrundsicherung, die nun hinzukommen 
soll. Es müsste eine bessere Abstimmung geben, 
die dafür sorgen würde, dass die Transferent-
zugsraten, die im unteren Einkommensbereich 
für die in den Arbeitsmarkt eintretenden 
Menschen entstehen, geringer werden.

Im Kontext einer möglichen 
Wirtschaftswende kommt immer wieder die 
Frage der Schuldenbremse auf. Welche Rolle 
spielt diese mit Blick auf den Aufschwung?

Nach einer schweren Krise und im Umfeld 
der Stagflation sorgt die Schuldenbremse bei 
einer allmählichen konjunkturellen Erholung 
dafür, dass die Staatsschuldenquote wieder 
reduziert werden kann. Das hat viele Vorteile. 
Einerseits ist dies makroökonomisch betrachtet 
von Vorteil, denn die Finanzpolitik muss die 
restriktive Geldpolitik unterstützen und zur 
Inflationsreduktion beitragen. Wir befinden 
uns ja weiterhin in einem „stagflationären“ 
Umfeld. Die Belastung, die mit dem Rückgang 
der Staatsschuldenquote entstehen könnte, 
ist zudem relativ schwach: Die Defizitquote 
reduziert sich nur allmählich, die Staatsausga-
ben steigen weiter an. Wenn es jetzt gelingt, zur 
Normalität zurückzukehren, besteht außerdem 
ein größerer finanzpolitischer Spielraum, falls 
es wieder zu schwereren Krisen kommen sollte.

Die Schuldenbremse stabilisiert andererseits 
die Erwartungen hinsichtlich der finanzpoliti-
schen Solidität Deutschlands. Im Unterschied 
zu anderen Staaten der OECD sowie der G7 
ergibt sich dadurch ein Zinsvorteil für 
Deutschland. Die Zinsen sind zwar gestiegen, 
aber Deutschland profitiert von günstigeren 
Refinanzierungsbedingungen als die USA, 
Italien und Frankreich. Relativ günstigere 
Refinanzierungskosten schlagen sich positiv 
für die deutsche Wirtschaft insgesamt nieder.

Die Einhaltung der Schuldenbremse ist auch 
mit Blick auf die steigenden finanziellen 
Bedürfnisse ein Vorteil. Deutschland läuft auf 
eine Phase zu, in welcher der Ausgabendruck 
steigt, sowohl mit Blick auf die Landesverteidi-
gung als auch auf den demografischen Wandel. 
Diesen Ausgabendruck mithilfe der Schulden-
bremse unter Kontrolle zu halten, ist günstig. 
Die Schuldenbremse führt dazu, dass genau 
überlegt werden muss, welche Priorisierung 
man vornimmt.

Die in der politischen Diskussion behaupteten 
Nachteile sind hingegen empirisch nicht 
beobachtbar. Immer wieder wird behauptet, 
die Schuldenbremse habe sich negativ auf die 
öffentlichen Investitionen und die Infra-
struktur ausgewirkt. Dafür gibt es allerdings 
keinerlei Evidenz. Die Investitionstätigkeit von 
Bund und Ländern ist seit der Einführung der 
Schuldenbremse in den vergangenen Jahren 
stärker gestiegen als das Bruttoinlandsprodukt. 
Die Rückgänge in der Investitionstätig-
keit haben vorher stattgefunden. Ohnehin 
geht es bei der Investitionstätigkeit um die 
Gemeinden – und die sind gar nicht von der 
Schuldenbremse erfasst und können sich in 
Höhe ihrer Investitionen verschulden. Hier 
findet sich zuletzt ebenfalls eine Erholung der 
Investitionstätigkeit. Die Länder haben die 
Schuldenbremse zudem noch gar nicht richtig 
gespürt, denn sie waren bis zum Jahr 2020 von 
einer Übergangsregelung erfasst gewesen und 
seitdem wird die Ausnahmeregel angewendet.

Die einzige Auswirkung der Schuldenbremse, 
die wir momentan tatsächlich feststellen, 
besteht darin, dass der Vorstellung einer 
umfassenden Subventionierung der deutschen 
Wirtschaft für den Klimaschutz, für Resilienz 
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und etliche industriepolitische Vorhaben ein 
Riegel vorgeschoben wird. Und das ist gut so!

Nehmen wir an, es gelänge eine 
Wirtschaftswende. Wie würde das 
aussehen? Welche Wirtschaftsindikatoren 
und konkreten Umstände, auch im Alltag 
der Bürgerinnen und Bürger, würden 
sich verändern – und wann wäre mit 
den ersten Effekten zu rechnen?

Wenn man in Deutschland ein wirkliches 
Wachstumsprogramm realisieren und die 
Bedingungen für die Realwirtschaft strukturell 
verbessern würde, würden die Einkommen 
der Menschen steigen. Und zwar real – denn 
die Geldpolitik sorgt mit relativ hohen Zinsen 
gleichzeitig dafür, dass die Inflationsraten 
weiter zurückgehen. Wir sehen zudem auf dem 
Arbeitsmarkt Anzeichen gewisser konjunktu-
reller Probleme. Bisher wirkt sich die schwache 
Konjunktur dort zwar nur geringfügig aus. 
Aber man sieht schon, dass die Wiederein-
stellung der freigesetzten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer länger dauert, wenn 
Unternehmen trotz aller Problematik des 
Arbeitskräfte- und Fachkräftemangels zu 
Entlassungen greifen. Das heißt, dass wir einen 
gewissen Anstieg an Langzeitarbeitslosigkeit 
sehen könnten und man dafür sorgen müsste, 
dass sich dieser Effekt nicht verfestigt. Auch 
dahingehend würde sich eine angebotsorien-
tierte Politik, welche die Wirtschaft belebt und 
für bessere Investitionsbedingungen sorgt, 
günstig auswirken.

Was den Zeitrahmen angeht: Wenn es in 
Deutschland beispielsweise zu einer Steuer-
reform käme, würde sich dies unmittelbar 
auswirken. Die Menschen hätten durch 
geringere Steuern höhere Nettoeinkommen. 
Wenn im Energiebereich Verbesserungen 
erzielt werden würden, beispielsweise durch 
Abgabensenkungen oder durch Möglichkeiten, 
das Angebot zu verbessern, dann würden sich 
auch für die privaten Haushalte die entspre-
chenden Kosten reduzieren. So würde sich 
dies über viele Bereiche fortsetzen, sodass eine 
Menge Erleichterungen für die Bürgerinnen 
und Bürger auftreten würden.
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Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld ist Persönlicher Beauftragter des Bundesminis-
ters der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Mitglied 
des Wissenschaftlichen Beirats beim BMF.

Er hat seit 2010 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsöko-
nomik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg inne und ist Direktor des 
Walter Eucken Instituts. Seine Forschungsschwerpunkte sind Wirtschafts-
politik, Finanzwissenschaft, Neue Politische Ökonomie und Ökonomische 
Analyse des Rechts.

Der Gastbeitrag von Prof. Dr. Dr. h. c. Lars P. Feld für diesen BMF-Monats-
bericht ist als Blick von außen und als Beitrag zum allgemeinen Diskurs zu 
verstehen; er gibt nicht notwendigerweise die Meinung des BMF wieder. 

Einleitung

In der aktuellen politischen Debatte um 
die Schuldenbremse scheint das Narrativ 
vorzuherrschen, dass beobachtete Missstände 
in Deutschland allein durch die Schulden-
bremse bedingt seien. Dies gilt insbesondere im 
Hinblick auf eine unzureichende öffentliche 
Infrastruktur: Marode Brücken, Schlaglöcher 
in den Straßen, Verspätungen bei der Bahn 
und undichte Dächer von Schulgebäuden 
dienen zur Illustration der Versäumnisse 
einer Finanzpolitik, die durch die Schulden-
bremse vermeintlich zu sehr restringiert ist. 
Zugleich erscheinen Zielsetzungen zukünftiger 
Finanzpolitik, etwa für den Klimaschutz oder 
die Landesverteidigung, bei Einhaltung der 
Schuldenbremse vielen im politischen Raum 
nicht realisierbar. Die Schuldenbremse ver-
hindere so „Zukunftsinvestitionen“ und sei ein 
Sicherheitsrisiko für Deutschland.

Die Schlichtheit dieses Narrativs vernachlässigt 
zeitliche Aspekte genauso wie die Verfasstheit 

des deutschen Bundesstaats, statistische 
Abgrenzungen oder haushaltsrechtliche Aspek-
te. Man mag den an der Diskussion beteiligten 
Ökonominnen und Ökonomen nachsehen 
wollen, dass sie keine halbjuristische Expertise 
mitbringen. Ein wenig mehr Institutionen-
kenntnis könnte gleichwohl zur Sachlichkeit in 
der Diskussion beitragen.

Klärungen institutioneller 
Rahmenbedingungen
Die Schuldenbremse wurde im Jahr 2009 durch 
Änderung des Art. 115 und Art. 109 Grundge-
setz (GG) eingeführt. Von 2011 bis 2016 konnte 
sich der Bund in einer Übergangszeit mit der 
Einhaltung der Regelgrenze der Schulden-
bremse vertraut machen. Danach soll das 
strukturelle Defizit des Bundes 0,35 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) nicht mehr 
überschreiten. Die Konjunkturkomponente 
ermöglicht es dem Bund seither, normale 
konjunkturelle Schwankungen in seinem 
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Haushalt in einem bestimmten Umfang zu 
berücksichtigen. Finanzielle Transaktionen 
sind nicht schuldenbremsenwirksam. Die ab 
dem Jahr 2011 eingerichteten Sondervermögen 
des Bundes unterliegen der Schuldenbremse 
vollumfänglich. Bei exogenen Schocks, etwa 
Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen, 
die sich der Kontrolle des Staats entziehen und 
erhebliche Auswirkungen auf die staatliche 
Finanzlage haben, kann sich der Bund höher 
verschulden, ist aber verpflichtet, diese zusätz-
liche Verschuldung in angemessener Zeit und 
in angemessenem Umfang formal zu tilgen. 
Der Bund hat die Ausnahmeregel der Schulden-
bremse von 2020 bis 2023 genutzt.

Die Länder haben ähnliche Regelungen, 
müssen aber einen strukturell ausgeglichenen 
Haushalt vorlegen. Zudem galt die Übergangs-
frist zur Einhaltung der Schuldenbremse 
für die Länder bis zum Jahr 2020. Seither 
nutzen die Länder die Ausnahmeregel ihrer 
Schuldenbremse, einige im Unterschied zum 
Bund zudem noch im Jahr 2024. Die Länder 
unterlagen der Regelgrenze der Schuldenbrem-
se bisher also noch nicht wirklich.

Die Gemeinden als Teil der Länder sind wie die 
Sozialversicherungen von der Schuldenbremse 
nicht erfasst. Sie können sich in Höhe ihrer 
Investitionen verschulden, sofern die Finanz-
lage dies zulässt. Letzteres ist zudem wesentlich 
für die kommunalen Möglichkeiten zur Auf-
nahme von Kassenverstärkungskrediten.

Da die Bundesrepublik Deutschland die Fiskal-
regeln der Europäischen Union, also den Stabi-
litäts- und Wachstumspakt und den Fiskalpakt, 
einhalten muss, besteht vor der anstehenden 
Reform dieser Regeln ein gesamtstaatlicher 
struktureller Verschuldungsspielraum in Höhe 
von 0,5 Prozent des BIP. Im Zusammenspiel von 
nationaler Schuldenbremse und europäischen 
Fiskalregeln haben die Gemeinden somit in 
ihrer Gesamtheit einen Verschuldungsspiel-
raum von 0,15 Prozent des BIP.

Diese knappe Darstellung institutioneller 
Rahmenbedingungen deutet erstens auf die 
bundesstaatliche Verfasstheit Deutschlands 
hin. Dies hat Bedeutung für die Diskussion 
um öffentliche Investitionen. Die Gemeinden 

(damit sind in der haushaltspolitischen 
Diskussion immer zugleich die Städte und 
Landkreise gemeint) schultern gut die Hälfte 
der öffentlichen Investitionstätigkeit. Die 
Brutto- und Nettoinvestitionen der Gemeinden 
sind seit der Deutschen Einheit zurückgegan-
gen. Seit Einführung der Schuldenbremse 
hatten die kommunalen Investitionen stagniert 
und haben sich erst vor gut fünf Jahren etwas 
erholt, während Bund und Länder seit dem 
Jahr 2010 allenfalls einen leichten Anstieg 
ihrer Investitionstätigkeit (in Prozent des BIP) 
aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass 
Probleme unzureichender Investitionen auf der 
kommunalen Ebene tiefer liegen könnten und 
mit der Schuldenbremse möglicherweise wenig 
zu tun haben.

Dies gilt insbesondere, weil sich die Gemein-
den grundsätzlich weiterhin in Höhe ihrer 
Investitionen verschulden können und damit 
nicht unmittelbar von der Schuldenbremse 
erfasst sind. Als Teil der Länder könnten die 
Gemeinden mittelbar aufgrund einer zu großen 
Restriktionswirkung ihrer Schuldenbremsen 
betroffen sein. Dafür spricht jedoch wenig, 
nicht zuletzt, weil die Länder angesichts der 
Übergangsregelung bis 2020 und der seither 
genutzten Ausnahmeregelungen noch nicht der 
Regelgrenze ihrer Schuldenbremsen unterlegen 
waren.

Hinzu kommen die Verzerrungen in der statis-
tischen Erfassung öffentlicher Investitionen. So 
werden die in privaten Unternehmen, die Bund, 
Länder oder Gemeinden als Eigentümer haben, 
getätigten Investitionen in der Regel nicht dem 
öffentlichen Sektor, sondern dem Unterneh-
menssektor zugerechnet. Systematisch erfasst 
sind diese nicht. Einfache Erhaltungsinvestitio-
nen werden zumindest teilweise als öffentlicher 
Konsum verbucht. Schließlich dürfte die 
demografische Fehlprognose zur Bevölkerungs-
größe Deutschlands eine gewisse Rolle spielen: 
Zu Beginn dieses Jahrtausends gingen Bund, 
Länder und Gemeinden von einer Schrumpfung 
der Bevölkerung aus; sie unterschätzten somit 
die Migration. Dies hatte Auswirkungen auf die 
zur Verfügung gestellten Kapazitäten, sodass 
nun Nutzungsengpässe auftreten.
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Gründe für eine 
Schuldenbremse
Entgegen der zuweilen anzutreffenden Behaup-
tung ist die Schuldenbremse nicht einfach das 
Ergebnis der Finanzkrise. Die Diskussion um 
eine Reform von Art. 115 GG a. F. datiert deutlich 
früher. Der Entwurf einer neuen Regelung durch 
das BMF, der schon deutlich vor der Verabschie-
dung der Schuldenbremse im Jahr 2009 vorgele-
gen hat und beispielsweise in einer Experten-
anhörung der Föderalismuskommission II im 
Juni 2007 debattiert worden ist, zielt auf drei 
Probleme der Finanzpolitik ab: Erstens war die 
gesamtstaatliche Schuldenquote Deutschlands 
(in Prozent des BIP) seit Mitte der 1970er-Jahre 
im Trend angestiegen. Konsolidierungsphasen 
führten nur zu Stabilisierungen der Schulden-
quote, ohne den Trend umzukehren. Zweitens 
drohte angesichts der demografischen Trans-
formation eine nennenswerte Belastung der 
Bundes- und Landeshaushalte. Drittens hatten 
seit den 1990er-Jahren verschiedene Länder, 
namentlich das Saarland, Bremen und Berlin, 
extreme Haushaltsnotlagen für sich reklamiert, 
in den ersten beiden Fällen waren diese zudem 
durch das Bundesverfassungsgericht festgestellt 
worden. Diese drei Problemkreise sollten durch 
eine Reform adressiert werden.

Die damalige Reformdiskussion um Art. 115 GG 
a. F. nahm drei Aspekte in den Blick, die es zu 
korrigieren galt: Die Investitionsorientierung 
von Art. 115 GG a. F. erschien aufgrund 
der bestehenden Abgrenzungsproblematik 
zu anderen Staatsausgaben als zu wenig 
praktikabel. Grundsätzlich ist eine Aufteilung 
in „gute“ (weil produktive) und „schlechte“ (weil 
konsumtive) Ausgaben problematisch. Wenn 
der Staat tut, was er aus ökonomischer Sicht 
soll, nämlich Marktversagen korrigieren, dann 
liefert er wesentliche Vorleistungen für private 
Investorinnen und Investoren und Haushalte. 
Man denke an Bildung, öffentliche Sicherheit 
oder Rechtssicherheit. In der Tat finden sich in 
der aktuellen Diskussion häufig Hinweise auf 
staatliche Tätigkeiten, die nicht gemäß dem 
gängigen haushaltsrechtlichen Begriff als staat-
liche Investitionen gelten.

Konjunkturelle Verschuldungsspielräume 
wurden in Art. 115 GG a. F. außerdem zu 

pauschal eingeräumt. Eine Störung des gesamt-
wirtschaftlichen Gleichgewichts festzustellen, 
genügte überwiegend. Erst spät kamen Grenzen 
hinsichtlich der justiziablen Feststellung einer 
solchen Störung und der Geeignetheit der zu 
ihrer Bewältigung ergriffenen Maßnahmen 
hinzu.

Schließlich waren Sondervermögen in 
Art. 115 GG a. F. von der dort formulierten 
Verschuldungsbeschränkung ausgenommen. 
Diese Möglichkeit wurde vor allem im Zuge der 
Deutschen Einheit verstärkt genutzt.

Ökonomisch betrachtet herrschte also die Sorge 
hinsichtlich der Tragfähigkeit der Staatsver-
schuldung in Deutschland vor. Die reklamierten 
Haushaltsnotlagen verschiedener Länder waren 
ein starkes Indiz dafür. Insgesamt aber war das 
Zinsniveau höher als das Wirtschaftswachstum 
und die Schuldenquote stieg im Trend an.

Gleichwohl haben Staatsschulden weder damals 
noch erst recht heute nicht als grundsätzlich 
falsche Form der staatlichen Finanzierung 
gegolten. Außergewöhnlich hohe kurzfristige 
Finanzbedarfe sind besser und effizienter über 
Verschuldung zu bewältigen und erlauben es so, 
die Zusatzlast der Besteuerung über die Zeit zu 
glätten. Hinzu kommen konjunkturpolitische 
Argumente. Schließlich dienen Staatsan-
leihen als sichere Anlagen – regulatorisch und 
faktisch, wenn sie wie die Anleihen des Bundes 
höchste Bonität genießen. Allerdings gibt es 
politökonomische Gründe für übermäßige 
Staatsverschuldung aufgrund von Zeitinkonsis-
tenz, Wahlzyklen oder einer Übernutzung der 
öffentlichen Haushalte durch unterschiedliche 
Anspruchsgruppen. Im Zusammenhang mit 
möglichen Überreaktionen auf den Finanz-
märkten bei Sorgen um die Tragfähigkeit legen 
diese politökonomischen Gründe formale fiska-
lische Beschränkungen nahe, also Fiskalregeln.

Reformdebatten

Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle 
Reformdebatte einzuordnen. Ob die aktuelle 
Schuldenregel durch eine Investitionsklausel 
ergänzt, also eine Rückkehr zu Art. 115 GG 
a. F. vollzogen werden sollte, ist bislang nicht 
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durch neue Argumente angereichert worden. 
Es werden dieselben Argumente wie bei der 
Verabschiedung der geltenden Schuldenbremse 
ausgetauscht. Öffentliche Investitionen mögen 
ähnlich wie die Verschuldung aus politöko-
nomischen Gründen verzerrt sein und letztlich 
zu niedrig ausfallen. Außer anekdotischer 
Evidenz finden sich für diese Behauptung 
bislang aber kaum empirische Belege. Dem 
stehen die Argumente der Abgrenzungs-
problematik und der normativen Überhöhung 
staatlicher Investitionsausgaben gegenüber 
anderen Staatsausgaben entgegen. Solange 
die geltende Schuldenbremse nicht als Grund 
für den aktuellen Zustand der Infrastruktur 
in Deutschland empirisch belegt ist, besteht 
keine Notwendigkeit der Änderung. Jedenfalls 
sollten andere Gründe, wie etwa regulatorische 
Hemmnisse für öffentliche Investitionen 
oder die Überlastung der Gemeinden durch 
zusätzliche Aufgaben und deren Finanzierung, 
zunächst betrachtet und daraus resultierende 
Fehlsteuerungen beseitigt werden.

In der aktuellen politischen Diskussion geht es 
zudem häufig nicht um öffentliche Investitio-
nen. Staatliche Subventionen, beispielsweise für 
die Transformation der deutschen Wirtschaft 
zur Klimaneutralität oder für die Steigerung 
der Resilienz, werden als „Zukunftsinvestitio-
nen“ bezeichnet. Sollte die Schuldenbremse 
dahingehend restriktiv wirken, so muss man 
dies angesichts der Fragwürdigkeit mancher 
industriepolitischer Konzepte nicht schädlich 
finden.

Der Erhalt des öffentlichen Nettokapitalstocks 
ist eine wesentliche Aufgabe; es gibt sogar 
gute Gründe, davon auszugehen, dass dieser 
ausgeweitet werden sollte. Solange aber nicht 
bekannt ist, wie groß der Nettokapitalstock 
überhaupt ist, bleibt eine solche Zielsetzung zu 
vage. Hier darf man gerne erneut in die Klagen 
über die Datenverfügbarkeit für die Forschung 
einstimmen.

Die Sorge, dass die Staatsverschuldung in 
Deutschland zu niedrig sein könnte und daher 
den Finanzmarktakteuren zu wenig sichere 
Anleihen zur Verfügung stünden, lässt sich 
angesichts der heute immer noch über 60 Pro-
zent des BIP liegenden Staatsschuldenquote 

nicht belegen. Die Nutzung der Ausnahme-
regel während der Corona-Pandemie ließ die 
Schuldenquote sprunghaft ansteigen. Sollten 
sich Krisen häufen, wird es lange dauern, bis 
ein Zustand mit Schuldenquoten zwischen 
30 Prozent und 40 Prozent des BIP erreicht 
sein wird. Vielleicht ist dann die Zeit für 
Reformen. Derzeit ist diese Zeit aber noch nicht 
angebrochen.

Nach Krisen und der Nutzung der Ausnahme-
regel könnte ein geglätteter Übergang zur 
Regelgrenze der Schuldenbremse sinnvoll sein. 
Dieser Übergang muss jedoch nicht durch mehr 
Verschuldungsspielräume erreicht werden: 
Echte Reserven im Sinne eines Kapitalstocks 
könnten zur Glättung eingesetzt werden. In 
den USA nutzen die Bundesstaaten diese Mög-
lichkeiten der „rainy day funds“ einigermaßen 
erfolgreich.

Somit bleibt als Reformoption die Revision der 
Konjunkturkomponente, die bereits im Koali-
tionsvertrag der amtierenden Bundesregierung 
festgehalten ist. Methodische Fortschritte 
in den Wirtschaftswissenschaften sollten 
regelmäßig Berücksichtigung finden. Dies gilt 
nicht nur für makroökonomische Fragen der 
Finanzpolitik. Eine Verbesserung der Konjunk-
turbereinigung gemäß diesen methodischen 
Fortschritten in der Wissenschaft kann somit 
durchaus sinnvoll sein.

Schließlich ist die Bedeutung solider Finanzen 
für die Stabilität der Europäischen Währungs-
union hervorzuheben. Deutschland ist nolens 
volens als großes Land mit bester Bonität 
seiner Staatsanleihen zugleich wichtigster 
Garant für die Stabilität im Euroraum. Zugleich 
diszipliniert die relativ niedrige deutsche 
Staatsverschuldung andere Mitgliedstaaten, die 
bei einem zu großen Abstand ihrer Staatsver-
schuldung zu der deutschen mit empfindlichen 
Risikoaufschlägen rechnen müssen.

Flexibilität ist in der Finanzpolitik weder für 
Deutschland noch für die europäischen Partner 
ein Wert an sich. Vielmehr ist es die vorausseh-
bare Unnachgiebigkeit von Fiskalregeln, die 
vorsorgende Vernunft gebiert – und nur sie.1

1 Diesen Satz verdanke ich Olaf Sievert.
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→ Der Bundeshaushalt kommt nach vier Jahren wieder ohne Notlagenkredite 
aus und kehrt zur Einhaltung der regulären Obergrenze für die Nettokre-
ditaufnahme (NKA) zurück. Der Haushaltsplan sieht eine NKA im Umfang 
von bis zu 39,0 Mrd. Euro vor.

→ Die Bundesregierung hat im Lichte des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 15. November 2023 Maßnahmen beschlossen, um 
Rechtssicherheit herzustellen. Diese werden auch im Bundeshaushalt 2024 
umgesetzt. Zudem werden im Haushalt Prioritäten – bei Investitionen 
und steuerlicher Entlastung – gesetzt, um die öffentlichen Finanzen zu 
konsolidieren.

→ Die Ausgaben im Bundeshaushalt 2024 sind mit 476,8 Mrd. Euro 
veranschlagt, gegenüber dem Ist 2023 bedeutet dies einen Anstieg um 
4,3 Prozent. Für investive Ausgaben sind Mittel in Höhe von 70,5 Mrd. Euro 
vorgesehen. Auch ohne Sondereffekte – wie 12 Mrd. Euro schulden-
regelneutrales Darlehen zum Aufbau eines Generationenkapitals für die 
gesetzliche Rentenversicherung und 5,5 Mrd. Euro Erhöhung des Eigenka-
pitals der Deutschen Bahn AG – und preisbereinigt liegen die Investitionen 
deutlich über dem Vorkrisenniveau von 2019.

 Sollbericht 2024: Ausgaben und  
 Einnahmen des Bundeshaushalts 

Ausgangslage

Die deutsche Wirtschaft hat sich in der Ener-
giepreiskrise grundsätzlich als widerstands- 
und anpassungsfähig erwiesen. Gleichwohl 
belasteten im vergangenen Jahr die hohen 
Inflationsraten und die in der Folge deutlich 
gestiegenen Zinsen die binnenwirtschaftliche 
Nachfrage spürbar. Auch die außenwirt-
schaftliche Nachfrage zeigte sich schwach. 
Zudem belasteten strukturelle Faktoren wie 
Fachkräfteknappheit und hohe regulatorische 
Anforderungen die deutsche Wirtschaft. Ins-
gesamt war das preisbereinigte Bruttoinlands-
produkt (BIP) im Jahr 2023 nach Berechnungen 

des Statistischen Bundesamts um 0,3 Prozent 
niedriger als im Vorjahr. Im Jahresverlauf 2023 
entwickelte sich die Wirtschaftsleistung dabei 
zunächst tendenziell seitwärts, gefolgt von 
einem Rückgang im 4. Quartal.

Die schwache konjunkturelle Entwicklung 
um den Jahreswechsel hat das Ausgangs-
niveau für 2024 verschlechtert, was für sich 
genommen die erwartete Wachstumsrate des 
BIP für 2024 mindert (über einen sogenannten 
statistischen Unterhang). Erst im Verlauf dieses 
Jahres ist mit einer moderat aufwärtsgerich-
teten wirtschaftlichen Dynamik zu rechnen. 
Angesichts wieder deutlich niedrigerer 
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Inflationsraten und spürbarer Lohnsteige-
rungen sowie der robusten Arbeitsmarktlage 
dürfte hierzu insbesondere der private Konsum 
beitragen. Beim außenwirtschaftlichen Umfeld 
ist derzeit allenfalls von einer leichten Belebung 
im Jahresverlauf auszugehen. Insgesamt ist 
die Prognoseunsicherheit weiterhin hoch und 
vor allem angesichts geopolitischer Faktoren 
bestehen konjunkturelle Risiken. Die Bundes-
regierung erwartet in ihrer Jahresprojektion 
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung für 
das laufende Jahr einen leichten Zuwachs des 
BIP um 0,2 Prozent.

Gesamtübersicht

Das Haushaltsgesetz 2024 wurde am 
2. Fe bruar 2024 vom Bundestag verabschiedet 
und am 12. Februar 2024 im BGBl. 2024 I Nr. 38 
verkündet.

Nachdem in den vergangenen vier Jahren der 
Deutsche Bundestag die Ausnahmeklausel 
für außergewöhnliche Notsituationen nach 
Art. 115 Abs. 2 Satz 6 Grundgesetz (GG) in 
Anspruch genommen hatte, kehrt der Bund im 
Jahr 2024 wieder zur Einhaltung der regulären 
Obergrenze der NKA gemäß Art. 115 Abs. 2 GG 
zurück. Gleichzeitig werden auch in diesem 
Jahr wichtige Zukunftsaufgaben angegangen. 
So stehen im Bundeshaushalt umfangreiche 
Mittel für Investitionen in die Digitalisie-
rung und in die Verkehrsinfrastruktur, in 
den Klimaschutz sowie in eine verlässliche 
Energie- und Stromversorgung zur Verfügung. 
Hinzu kommt ein Darlehen zum Aufbau 
eines Generationenkapitals für die gesetzliche 
Rentenversicherung, mit dem langfristig die 
Stabilisierung der Beitragssatzentwicklung 
abgesichert werden soll.

Die Tabelle 1 zeigt wesentliche Positionen des 
Bundeshaushalts 2024. Die Zahlen beziehen sich 
hierbei auf den Kernhaushalt, d. h. Sonderver-
mögen sind nicht enthalten. Mit Blick auf den 
Bund insgesamt ist insbesondere zu berücksich-
tigen, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
Energie (WSF-E) im Jahr 2023 noch eine NKA 
von 41,5 Mrd. Euro aufgewiesen hat und zum 
Jahresende 2023 geschlossen worden ist. Zudem 
spielt bei den investiven Ausgaben neben dem 

hier dargestellten Kernhaushalt auch der Klima- 
und Transformationsfonds eine entscheidende 
Rolle (s. a. Details in Abschnitt „Fortsetzung der 
Investitionsoffensive“).

Ausgaben und Einnahmen
Die geplanten Ausgaben des Bundeshaus-
halts für das Haushaltsjahr 2024 betragen 
rund 476,8 Mrd. Euro. Sie liegen damit um 
rund 4,3 Prozent über den Ist-Ausgaben des 
Jahres 2023. Die Primärausgaben – Gesamt-
ausgaben ohne Zinsausgaben – steigen um 
4,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zins-
ausgaben verbleiben nahezu auf dem Niveau 
des Vorjahres.

Die Einnahmen sind insgesamt mit rund 
427,5 Mrd. Euro veranschlagt. Damit würde das 
Ergebnis des Vorjahres um rund 9,0 Prozent 
überschritten werden. Es wird erwartet, dass 
sowohl die Steuereinnahmen (rund +6,0 Pro-
zent) als auch die Sonstigen Einnahmen (Ver-
waltungseinnahmen) gegenüber dem Ist 2023 
deutlich steigen (rund +37,9 Prozent, vergleiche 
Abschnitt Darstellung der Einnahmenstruktur 
des Bundes).

Finanzierungssaldo
Aus der Differenz von Einnahmen und Ausga-
ben ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein 
Finanzierungsdefizit für den Bundeshaushalt 
in Höhe von rund 49,4 Mrd. Euro. Nach Berück-
sichtigung der Einnahmen aus der „ungebun-
denen“ Rücklage zur Haushaltsfinanzierung in 
Höhe von 10,2 Mrd. Euro und Münzeinnahmen 
(ohne Umlaufmünzen) von rund 0,2 Mrd. Euro 
ist eine NKA in Höhe von 39,0 Mrd. Euro 
erforderlich, um das Finanzierungsdefizit abzu-
decken. Dem BMF wird mit dem Haushalts-
gesetz 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe 
der erforderlichen NKA erteilt.

Berechnung der zulässigen 
Nettokreditaufnahme des 
Bundes 2024

In die Berechnung der für die Schulden-
regel relevanten NKA einzubeziehen sind 
neben der NKA des Bundeshaushalts auch 
die NKA der gemäß Art. 143d Abs. 1 GG nach 
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dem 31. Dezember 2010 neu eingerichteten 
Sondervermögen mit eigenen Kreditermächti-
gungen. In diesen Sondervermögen ist für das 
Haushaltsjahr 2024 keine für die Schuldenregel 
relevante NKA eingeplant.1

Die Berechnung der im Haushaltsjahr 2024 
zulässigen NKA ist in Tabelle 2 dargestellt und 
wird im folgenden Absatz erläutert.

Zur Berechnung der strukturellen NKA sind 
der Saldo der finanziellen Transaktionen und 
die Konjunkturkomponente zu berücksichti-
gen. Die finanziellen Transaktionen betragen 
im Jahr 2024 im Soll im Saldo -16,9 Mrd. Euro 
(vergleiche Tabelle 2, Zeile 6). Dieses Ergebnis 
geht insbesondere auf Ausgaben für eine 
Darlehensvergabe in Höhe von 12 Mrd. Euro 
zum Aufbau des Generationenkapitals sowie 
auf Ausgaben in Höhe von 5,5 Mrd. Euro für 
die Erhöhung des Eigenkapitals der Deutschen 
Bahn AG zurück. Ausgehend von der NKA 
des Bundes in Höhe von rund 39,0 Mrd. Euro 

1 https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240211

zuzüglich des Saldos finanzieller Transaktionen 
und zuzüglich der Konjunkturkomponente 
zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 
von rund -7,7 Mrd. Euro (vergleiche Tabelle 2, 
Zeile 5) beläuft sich die strukturelle NKA 
des Bundes im Soll des Jahres 2024 auf rund 
14,4 Mrd. Euro beziehungsweise 0,35 Pro-
zent des BIP (vergleiche Tabelle 2, Zeile 9). 
Damit wird die reguläre Obergrenze für die 
strukturelle NKA (0,35 Prozent des BIP des 
der Haushaltsaufstellung vorangegangenen 
Jahres, in diesem Fall des Jahres 2023 = rund 
14,4 Mrd. Euro) eingehalten. Gegenüber dem 
Ist-Ergebnis 2023 (vergleiche Monatsbericht 
vom Januar 2024 „Vorläufiger Abschluss des 
Bundeshaushalts 2023“) sinkt die für die Schul-
denregel relevante strukturelle NKA des Bun-
des um 39,522 Mrd. Euro – im Jahr 2023 lag die 
strukturelle NKA noch bei 53,946 Mrd. Euro.

Gesamtübersicht des Kernhaushalts des Bundes

Ist 2023 Soll 2024
Veränderung gegenüber 

Vorjahr
in Mio. Euro in Prozent

Ermittlung des Finanzierungssaldos
1. Ausgaben zusammen1 457.129 476.808 +19.679 +4,3

2. Einnahmen zusammen2 392.229 427.453 +35.224 +9,0

Steuereinnahmen3 356.082 377.613 +21.531 +6,0

Sonstige Einnahmen (ohne Münzeinnahmen) 36.147 49.840 +13.693 +37,9

3. Saldo der durchlaufenden Mittel 0 0 0 X

Einnahmen ./. Ausgaben + Saldo der 
durchlaufenden Mittel = Finanzierungssaldo

-64.900 -49.354 +15.545 X

Verwendung des Finanzierungssaldos
Nettokreditaufnahme 27.177 39.028 +11.851 X

Münzeinnahmen (nur Umlaufmünzen) 181 161 -20 -10,8

Zuführung (-)/Entnahme (+) Rücklage 37.543 10.166 -27.377 -72,9

nachrichtlich:

Investive Ausgaben 54.961 70 522 +15.561 +28,3

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 

Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus 

kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Die in dem Artikel „Die Steuereinnahmen des Bundes und der Länder im Haushaltsjahr 2023“ aufgeführten Steuereinnahmen 

des Bundes weichen methodisch bedingt von den hier dargestellten Steuereinnahmen des Bundes ab.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Berechnung der zulässigen Nettokreditaufnahme 
des Bundes für das Haushaltsjahr 2024
in Mrd. Euro

Entwicklung wesentlicher finanz- und wirt-
schaftspolitischer Kennziffern
Die nachfolgenden Kennziffern zeigen Bezie-
hungen der Einnahmen und Ausgaben im Soll 
des Bundeshaushalts 2024 untereinander und 
zu externen Faktoren.

• Die Ausgabenquote ergibt sich aus den 
Gesamtausgaben des Bundeshaushalts in 
Relation zur Wirtschaftsleistung in Deutsch-
land (BIP 2024: 4.264 Mrd. Euro gemäß 

Jahresprojektion). Die Quote ist im aktuellen 
Haushalt 2024 mit rund 11,18 Prozent gegen-
über dem Ist des Jahres 2023 (11,09 Prozent) 
nahezu unverändert. Dabei werden die 
Ausgaben gemäß Haushaltsplan 2024 gegen-
über dem Vorjahr um 4,3 Prozent steigen 
und das nominale BIP im Jahr 2024 gemäß 
Jahresprojektion der Bundesregierung um 
3,5 Prozent zunehmen. Die Quote liegt damit 
wie im vergangenen Jahr unter den Niveaus 

2024
Soll 

1 Maximal zulässige strukturelle NKA (in Prozent des BIP) ohne Abbauverpflichtung 0,35

2 Nominales BIP des der Haushaltsaufstellung vorangegangenen Jahres (Zeitpunkt 
der Haushaltsaufstellung)

4.121,2

3 Abbauverpflichtung -

3a Gemäß Tilgungsplan (Art. 115 Abs. 2 Satz 7 Grundgesetz)

3b aus Kontrollkonto

4 Maximal zulässige strukturelle NKA (1 x 2 - 3) mit Abbauverpflichtung 14,4

in Prozent des BIP 0,35

5 Konjunkturkomponente 
Soll: (5a) x (5c) Ist: [(5a) + (5b)] x (5c)

-7,7

5a Nominale Produktionslücke (Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung) -37,9

5b Anpassung an tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung 
[Ist (5ba) - Soll (5ba)] Prozent x (5bb)

5ba Nominales BIP (Prozent gegenüber Vorjahr) 4,4

5bb Nominales BIP des Vorjahres

5c Budgetsemielastizität (ohne Einheit) 0,203

6 Saldo Finanzielle Transaktionen -16,9

6a Einnahmen aus finanziellen Transaktionen 1,0

6aa Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 1,0

6ab Einnahmen aus finanziellen Transaktionen Sondervermögen -

6b Ausgaben aus finanziellen Transaktionen 17,9

6ba Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Bundeshaushalt 17,9

6bb Ausgaben aus finanziellen Transaktionen Sondervermögen -

7 Zulässige NKA (4 - 5 - 6) 39,0

8 NKA (8a + 8b) 39,0

8a NKA Bundeshaushalt 39,0

8b NKA der Sondervermögen 0

9 Strukturelle NKA (8 + 5 + 6) 14,4

in Prozent des BIP 0,35

10 nachrichtlich: Saldo Kontrollkonto Vorjahr 49,2

Abweichungen in den Summen und in den Produkten durch Rundung der Zahlen möglich.
Stand: Haushaltsaufstellung Januar 2024.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 2
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der Krisenjahre 2020 bis 2022, aber noch 
über dem Vorkrisenniveau von 2019 (rund 
9,9 Prozent).

• Die Zinsausgabenquote bezeichnet den 
Anteil der Zinsausgaben an den Gesamtaus-
gaben des Bundeshaushalts. Im Jahr 2024 
dürfte die Quote gemäß Soll rund 7,9 Prozent 
betragen. Die Zinsausgabenquote würde sich 
damit gegenüber dem Vorjahr (8,2 Prozent) 
wieder etwas reduzieren, nachdem sie in den 
Jahren 2022 und 2023 angestiegen war.

• Die Zins-Steuer-Quote zeigt, wie viel 
Prozent der Steuereinnahmen für Zinsaus-
gaben verwendet werden. Die Quote sinkt 
voraussichtlich leicht um 0,7 Prozentpunkte 
gegenüber 2023 auf 9,9 Prozent. Dabei liegen 
die Zinsausgaben in etwa auf dem Niveau des 
Vorjahres, während die Steuereinnahmen um 
rund 6 Prozent ansteigen. Von 2014 bis 2021 
war in jedem Jahr ein Rückgang der Quote 
zu verzeichnen. In den Jahren 2022 und 2023 
wurde mit 4,5 Prozent und 10,6 Prozent das 
jeweilige Vorjahresniveau deutlich über-
schritten.

• Die Steuerfinanzierungsquote weist den 
Anteil der durch Steuereinnahmen gedeckten 
Gesamtausgaben des Bundeshaushalts aus. 
Dieser Anteil beträgt im Soll des Jahres 2024 
rund 79,2 Prozent. Es wird erwartet, dass 
die Steuereinnahmen im Jahr 2024 stärker 
steigen als die Gesamtausgaben (+6,0 Prozent 
bzw. +4,3 Prozent). Die Steuerfinanzierungs-
quote 2024 fällt in der Folge höher aus als in 
den Jahren 2020 bis 2023, liegt aber deutlich 
unter dem Vorkrisenniveau von 2019.

Politische Schwerpunkte im 
Bundeshaushalt 2024
Der Bundeshaushalt 2024 wurde weiter unter 
schwierigen Bedingungen aufgestellt – wesent-
liche Faktoren sind die Auswirkungen des rus-
sischen Angriffskriegs auf die Ukraine, globale 
Unsicherheiten, Inflation, Zinsanstieg sowie der 
Konsolidierungsbedarf aufgrund des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts zum Zweiten 
Nachtragshaushalt 2021. Über den Inhalt der 
Änderungen verständigte sich die Bundesre-
gierung am 19. Dezember 2023 mit dem „Paket 
für zukunftsfeste Finanzen, soziale Sicher-
heit und Zukunftsinvestitionen“ und einer 

weiteren Vereinbarung vom 4. Januar 2024. 
Der Deutsche Bundestag hat das Haushalts-
finanzierungsgesetz 2024 am 2. Februar 2024 
beschlossen, die Befassung des Bundesrates mit 
dem nicht zustimmungspflichtigen Gesetz ist 
für den 22. März 2024 geplant.

Wesentliche Anpassungen:

• Die Eigenkapitalzuführung an die Deutsche 
Bahn AG wird für das Jahr 2024 bis zu 
5,5 Mrd. Euro betragen (abhängig von Ein-
nahmen aus Privatisierungserlösen). Dies 
bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem 
Haushaltsentwurf um 4,4 Mrd. Euro.

• Die Annahmen für die Zinsausgaben 
des Bundes werden auf Basis des neuen 
Emissionskalenders und veränderter Zins- 
und Inflationsdaten an die im Vergleich zur 
Aufstellung des Regierungsentwurfs 2024 
veränderten Marktbedingungen angepasst 
(Entlastung in Höhe von 2,3 Mrd. Euro).

• In der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
werden die Regelungen bei willentlicher Ver-
weigerung der Aufnahme zumutbarer Arbeit 
durch die Einführung eines Leistungsentzugs 
verschärft. 

• Der Bürgergeldbonus wird abgeschafft, die 
finanziellen Anreize für berufsabschluss-
bezogene Weiterbildungen durch das Weiter-
bildungsgeld und die Weiterbildungsprämie 
bleiben erhalten.

• Der sogenannte Job-Turbo bei der Arbeits-
marktintegration von Geflüchteten wird 
ausgeweitet.

• Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge erhält zusätzliche Mittel, um Asylver-
fahren schneller abschließend bearbeiten zu 
können.

• Der Bundeszuschuss zur gesetzlichen 
Rentenversicherung wird um jeweils (weitere) 
600 Mio. Euro in den Jahren 2024 bis 2027 
abgesenkt, dies führt zu einer entsprechen-
den Entlastung des Bundeshaushalts.

• Des Weiteren ist eine Absenkung der nach 
dem Ergebnis der Bereinigungssitzung vom 
16. November 2023 vorgesehenen Ausgaben 
von Bundesministerien (Bundesministerium 
für Wirtschaft und Klimaschutz sowie Aus-
wärtiges Amt je 200 Mio. Euro, Bundesminis-
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terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 400 Mio. Euro, Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
200 Mio. Euro, Bundesministerium für 
Digitales und Verkehr um 380 Mio. Euro und 
Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft um 25 Mio. Euro) veranschlagt.

• Die derzeit geltenden gesetzlichen Steuer-
sätze im Luftverkehrsteuergesetz werden 
zum 1. Mai 2024 erhöht. Es entfällt mit 
Ablauf des 30. April 2024 der sogenannte 
Absenkungsmechanismus gemäß § 11 Abs. 2 
Luftverkehrsteuergesetz. Mit diesem waren 
die Steuersätze regelmäßig angepasst worden, 
um Belastungen aus der Einbeziehung des 
Luftverkehrs in den EU-Emissionshandel 
auszugleichen.

• Das Windenergie-auf-See-Gesetz wird 
angepasst, um die Einnahmen aus den Off-
shore-Ausschreibungen breiter verwenden zu 
können. Ein Teil fließt als Transformations-
komponente in den Bundeshaushalt, womit 
dieser entlastet wird. Gleichzeitig stehen im 
Jahr 2024 knapp 0,5 Mrd. Euro für zusätzliche 
Ausgaben im Bereich der Fischerei und des 
Meeresnaturschutzes zur Verfügung.

• Die Steuerentlastung nach § 57 Energiesteu-
ergesetz (Begünstigung von Dieselkraftstoff 
für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft, 
sogenannter Agrardiesel) läuft schrittweise 
aus. Im Jahr 2024 erfolgt eine Reduzierung 
des Entlastungssatzes um 40 Prozent. In 
den Jahren 2025 und 2026 wird jeweils eine 
weitere Reduzierung um 30 Prozent erfolgen, 
sodass für im Jahr 2026 verbrauchte Mengen 
keine Subvention mehr erfolgt.

• Die Wiederbeschaffung von Waffensystemen, 
die an die Ukraine geliefert wurden, wird im 
Umfang von 520 Mio. Euro aus dem Sonder-
vermögen Bundeswehr finanziert.

Mit dem Haushalt 2024 wurde so der Anfang 
für eine qualitative Konsolidierung gemacht, 
die mit einer Stärkung von Arbeits- und 
privaten Investitionsanreizen einhergeht und 
so insgesamt den Standort Deutschland und 
das Wirtschaftswachstum strukturell stärkt.

Fortsetzung der Investitionsoffensive
Für investive Ausgaben sind im Bundeshaus-
halt 2024 Mittel in Höhe von 70,5 Mrd. Euro 

vorgesehen. Hierzu tragen das Darlehen 
zum Aufbau eines Generationenkapitals für 
die gesetzliche Rentenversicherung in Höhe 
von 12 Mrd. Euro sowie die Erhöhung des 
Eigenkapitals der Deutschen Bahn AG in Höhe 
von 5,5 Mrd. Euro bei, die haushaltsrechtlich 
als Investitionen zu buchen sind. Ohne diese 
Sondereffekte liegen die Investitionen mit 
53,0 Mrd. Euro trotzdem auch preisbereinigt 
deutlich über dem Vorkrisenniveau des 
Jahres 2019 (38,1 Mrd. Euro).

Die Investitionsausgaben umfassen insbeson-
dere folgende Maßnahmen:

• Die „klassischen“ Verkehrsinvestitionen 
machen mit rund 26,2 Mrd. Euro einen 
signifikanten Anteil an den Investitionen des 
Bundeshaushalts aus. Dabei ist vorgesehen, 
mit 16,3 Mrd. Euro in den Schienenverkehr 
knapp doppelt so viel wie in die Straße 
(8,5 Mrd. Euro) zu investieren. Im Vorjahr 
wurden noch 9,2 Mrd. Euro in die Schiene 
und 8,9 Mrd. Euro in die Bundesfernstraßen 
investiert. Ein großer Teil der Investitionen 
in die Schiene ist auf die Eigenkapitalerhö-
hung bei der Deutschen Bahn AG, die von 
1,1 Mrd. Euro im Jahr 2023 auf 5,5 Mrd. Euro 
im Jahr 2024 erhöht wurde, zurückzuführen. 
Für Investitionen in Bundeswasserstraßen 
sind im Jahr 2024 1,4 Mrd. Euro eingeplant.

• Für Investitionen in die digitale Infrastruktur 
sind z. B. zur Unterstützung des flächen-
deckenden Breitbandausbaus Ausgaben in 
Höhe von rund 1,8 Mrd. Euro vorgesehen. Des 
Weiteren sind rund 1,3 Mrd. Euro für Zuwei-
sungen an die Länder zur Förderung von 
Investitionen in die digitale Infrastruktur für 
Schulen nach dem Digitalinfrastrukturgesetz 
veranschlagt. Diese Mittel waren bisher im 
Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ 
verortet, das zum 31. März 2024 geschlossen 
werden soll.

• Darüber hinaus sind für Länder weitere 
investive Zuweisungen und Finanzhilfen 
in Höhe von 6,5 Mrd. Euro im Bundeshaus-
halt veranschlagt, darunter Finanz- und 
Strukturhilfen zur Unterstützung der 
Kohleregionen zur Abmilderung der Folgen 
des Ausstiegs aus der Kohleverstromung 
in Höhe von 1,1 Mrd. Euro sowie Mittel für 
den sozialen Wohnungsbau in Höhe von 
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1,6 Mrd. Euro. Hinzu kommen zusätzliche 
investive Zuweisungen an die Länder, vor 
allem aus den Sondervermögen „Kommunal-
investitionsförderungsfonds“, „Aufbauhilfe“, 
und „Aufbauhilfe 2021“ (vergleiche Abschnitt 
Unterstützung der Länder und Kommunen). 
Die investiven Zuweisungen, die aus dem 
Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ finan-
ziert werden sollen, werden dem Sonder-
vermögen aus dem Bundeshaushalt 2024 in 
Höhe von 2,7 Mrd. Euro zugeführt.

• In den investiven Ausgaben ist ein verzins-
liches Darlehen in Höhe von 12 Mrd. Euro 
für den Aufbau eines Kapitalstocks zur 
langfristigen Stabilisierung der Beitragssatz-
entwicklung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung enthalten. Aus den Erträgen des 
sogenannten Generationenkapitals sollen 
langfristig Zuführungen an die gesetzliche 
Rentenversicherung generiert werden. Damit 
wird deren Finanzierung zukünftig nicht nur 
durch Beiträge und Leistungen des Bundes, 
sondern auch durch Kapitalerträge getragen.

Auch im Klima- und Transformationsfonds 
(KTF) sind umfangreiche Investitionen 
vorgesehen beziehungsweise Ausgaben, die 
Investitionen entfalten, geplant.

• Im KTF sind Ausgaben für Investitionen in 
Höhe von rund 29,9 Mrd. Euro vorgesehen. 
Zusammen mit den nichtinvestiven Aus-
gaben belaufen sich die Programmausgaben 
des KTF im Jahr 2024 insgesamt auf rund 
49,1 Mrd. Euro.

• Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. November 2023 ist aufgrund 
der Streichung von 60 Mrd. Euro aus der 
Rücklage des Sondervermögens eine Neu-
strukturierung des KTF notwendig. Der 
CO2-Preispfad für Benzin, Heizöl und Gas 
gemäß Brennstoffemissionshandelsgesetz 
wird ab 2024 wieder auf das 2019 beschlosse-
ne Niveau angepasst, nachdem die Erhöhung 
des CO2-Preises zum 1. Januar 2023 aufgrund 
des damals starken Energiepreisanstiegs um 
ein Jahr verschoben worden war.

• Es bleibt aber bei der Entlastung beim 
Strompreis. Zusätzlich zu der Absenkung der 
Stromsteuer (siehe Kapitel „Stromsteuerge-
setz“) stehen im KTF 10,6 Mrd. Euro zur Ent-

lastung durch den Wegfall der EEG-Umlage 
für Bürgerinnen und Bürger sowie große Tei-
le der Wirtschaft zur Verfügung. Außerdem 
erhalten die im internationalen Wettbewerb 
stehenden besonders energieintensiven 
Unternehmen einen Ausgleich für die Kosten 
des deutschen CO2-Emissionshandels. Dafür 
sind 3,9 Mrd. Euro vorgesehen, einschließlich 
der Fortführung des „Super-Cap“ für die rund 
90 besonders stromintensiven Unternehmen.

• Die Förderung von Projekten im Bereich 
Mikroelektronik für die Digitalisierung wird 
mit rund 4,8 Mrd. Euro fortgesetzt (u. a. Intel 
Cooperation, Robert Bosch GmbH).

• Des Weiteren bleiben die zentralen 
Programme im Bereich der Wärme-
wende erhalten. Beispielsweise werden die 
Bürgerinnen und Bürger in großem Umfang 
finanziell unterstützt, wenn sie ihre Gebäude 
sanieren oder die Heizung klimafreundlich 
umstellen. Dafür stehen im Jahr 2024 rund 
16,7 Mrd. Euro zur Verfügung.

Wie im KTF sind auch im Bundeshaushalt Aus-
gaben enthalten, die nicht im haushälterischen 
Sinn als Investitionen veranschlagt sind, aber 
investive Wirkungen entfalten. Dies betrifft 
z. B. Ausgaben in den Bereichen Bildung, 
Wissenschaft, Forschung und Umweltschutz.

Entlastungen von Bürgerinnen und Bürgern
Zusätzlich zu den bereits genannten Entlastun-
gen werden Inflationsausgleichsmaßnahmen 
ergriffen, die dafür sorgen sollen, Auswir-
kungen von Preissteigerungen auf Haushalte 
abzufedern. Mit dem bereits im vergangenen 
Jahr in Kraft getretenen Inflationsausgleichsge-
setz werden im Umfang von rund 14 Mrd. Euro 
Effekte der kalten Progression ausgeglichen. 
Neben einer Erhöhung des Bürgergelds steigen 
auch der Unterhaltsvorschuss für Alleinerzie-
hende sowie der Kinderzuschlag.

Unterstützung der Länder und Kommunen
 Der Bund hat Länder und Kommunen in den 
vergangenen Jahren umfassend unterstützt 
und setzt dies trotz Konsolidierungsbedarfs 
auch im Jahr 2024 in diversen Politikfeldern 
auf hohem Niveau fort. Insgesamt wird der 
Bund in diesem Jahr mehr als 100 Mrd. Euro 
für gemeinsame Finanzierungen von Bund und 
Ländern/Kommunen sowie Leistungen des 
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Bundes an die Länder/Kommunen aufwenden. 
Darüber hinaus unterstützt der Bund die 
Länder über verschiedene Sondervermögen.

Eine Auswahl bedeutsamer Entlastungen der 
Länder und Kommunen durch den Bund wird 
nachfolgend näher dargestellt:

Entlastungen in den Bereichen Soziales, Gesundheit 
sowie bei Migration und Flucht

Die Bundesbeteiligung im Bereich Soziales 
wurde in den vergangenen Jahren mehr-
fach aufgestockt. Die größte Entlastung der 
Kommunen erfolgt dabei im Bereich des 
Bürgergelds (vormals Arbeitslosengeld II). Die 
Beteiligung des Bundes an den Leistungen 
für Unterkunft und Heizung (KdU) und damit 
die finanzielle Entlastung der Kommunen in 
diesem Bereich bleibt auch im Jahr 2024 auf 
hohem Niveau: Insgesamt beträgt die entspre-
chende Bundesbeteiligung 9,7 Mrd. Euro (2023: 
10,4 Mrd. Euro).

Die Kommunen werden im Sozialbereich des 
Weiteren durch die seit dem Jahr 2014 geltende 
vollständige Übernahme der Ausgaben für die 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung entlastet, im Jahr 2024 um rund 
9,5 Mrd. Euro, d. h. 450 Mio. Euro mehr als 
im vergangenen Jahr. Zudem beteiligt sich 
der Bund weiterhin an den Kosten aus den 
Zusatzversorgungssystemen der Deutschen 
Demokratischen Republik (Anspruchs- und 
Anwartschaftsüberführungsgesetz): Im 
Jahr 2024 beträgt die Entlastung der ost-
deutschen Länder rund 1,9 Mrd. Euro und die 
Zuschüsse zu den Rentenversicherungsbei-
trägen für die in Integrationseinrichtungen 
beschäftigten behinderten Menschen belaufen 
sich auf rund 1,6 Mrd. Euro. Die Leistungen 
aus dem Einzelplan des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales, die an Länder und 
Kommunen fließen, betragen für das Jahr 2024 
insgesamt rund 23,4 Mrd. Euro.

Der Bund unterstützt die Länder und Kommu-
nen weiterhin bei der Finanzierung der Unter-
bringung, Verpflegung und Betreuung von 
Geflüchteten aus der Ukraine sowie anderen 
Ländern. So trägt der Bund bei den anerkann-
ten Geflüchteten zu 100 Prozent die Kosten für 
den Lebensunterhalt gemäß Sozialgesetzbuch II 

(SGB II) beziehungsweise bei der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung 
nach SGB XII. Darüber hinaus übernimmt der 
Bund für alle Personen, die SGB-II-Leistungen 
erhalten, bis zu 75 Prozent der KdU.

Ab dem Jahr 2024 wird in der Verteilung der 
Umsatzsteuer zudem ein System mit einer 
Pro-Kopf-Pauschale etabliert. Der Bund 
wird pro Asylerstantragsteller eine jährliche 
Pauschale in Höhe von 7.500 Euro leisten und 
gemäß Beschluss der Ministerpräsidenten-
konferenz zudem in der 1. Jahreshälfte eine 
Abschlagszahlung in Höhe von 1,75 Mrd. Euro 
vornehmen. Diese vereinbarten Veränderungen 
führen zu weiteren erheblichen Entlastungen 
bei Ländern und Kommunen. Im Jahr 2020 
haben Bund und Länder einen Pakt für den 
öffentlichen Gesundheitsdienst geschlossen. In 
diesem Rahmen stellt der Bund den Ländern 
und Kommunen insgesamt Mittel in Höhe von 
4 Mrd. Euro zur Verfügung, davon im Jahr 2024 
insgesamt rund 766 Mio. Euro, einschließlich 
einer Erhöhung des Länderanteils am Umsatz-
steueraufkommen um weitere 600 Mio. Euro 
zulasten des Bundes.

Unterstützung in den Bereichen Bildung, Betreuung 
und Forschung

Im Bereich Bildung und Forschung belaufen 
sich die Unterstützungen der Länder und 
Kommunen auf rund 11 Mrd. Euro allein 
im Kernhaushalt. Zusätzlich dazu wurden 
insbesondere im Bereich Betreuung in den 
vergangenen Jahren Sondervermögen zur 
Förderung der Investitionstätigkeit der Länder 
und ihrer Kommunen gegründet und mit 
massiven Zuweisungen aus dem Bundeshaus-
halt finanziell ausgestattet. Diese Mittel können 
auch im Jahr 2024 abgerufen werden.

So stellt der Bund etwa zur Finanzierung der 
Einrichtungen von zusätzlichen Betreuungs-
plätzen für Kinder bis zum Schuleintritt seit dem 
Jahr 2007 über das Sondervermögen „Kinder-
betreuungsausbau“ Finanzhilfen in Höhe von 
5,4 Mrd. Euro zur Verfügung. Im Hinblick auf 
die zusätzlichen Betriebskosten, die mit diesen 
Betreuungsplätzen einhergehen, erhalten die 
Länder jährlich 845 Mio. Euro im Rahmen der 
vertikalen Umsatzsteuerverteilung. Das KiTa-
Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz 
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wurde zum 1. Januar 2023 durch das Zweite 
Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität 
und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung 
(KiTa-Qualitätsgesetz) geändert und inhaltlich 
weiterentwickelt. Der Bund setzt die langjährige 
Unterstützung der Länder in diesem Bereich im 
Rahmen der vertikalen Umsatzsteuerverteilung 
auch 2024 mit insgesamt rund 2 Mrd. Euro fort. 
Für den Infrastrukturausbau der Ganztagsbe-
treuung für Kinder im Grundschulalter stellt der 
Bund den Ländern gemäß Ganztagsfinanzie-
rungsgesetz und Ganztagsfinanzhilfegesetz über 
das im Jahr 2020 eingerichtete Sondervermögen 
„Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreu-
ungsangebote für Kinder im Grundschulalter“ 
Finanzhilfen von insgesamt 3,5 Mrd. Euro 
zur Verfügung. Zum Ausgleich der durch den 
Ausbau der Ganztagsbetreuung entstehenden 
zusätzlichen Betriebskosten wird die vertikale 
Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder 
geändert, und zwar ab dem Jahr 2026 um 
135 Mio. Euro und jährlich aufwachsend 
auf 1,3 Mrd. Euro p. a. ab dem Jahr 2030. Zur 
Förderung der Investitionen der Länder und 
Kommunen in die digitale Schulinfrastruktur 
stehen im Rahmen des DigitalPakts Schule 
insgesamt 6,5 Mrd. Euro an Finanzhilfen bereit.

Im Hochschulbereich unterstützt der Bund die 
Länder ebenfalls umfangreich. Bedeutsame 
finanzielle Leistungen sind u. a. die vollstän-
dige Übernahme der Kosten der Leistungen 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BAföG) seit dem Jahr 2015 durch den Bund 
(2024: rund 1,6 Mrd. Euro BAföG für Studieren-
de), der Mittel für die Exzellenzstrategie (2024: 
400 Mio. Euro) und des „Zukunftsvertrag Stu-
dium und Lehre stärken“ (2024: 2,05 Mrd. Euro).

Investitionen in Verkehr und Wohnungsbau

Auch im Verkehrsbereich unterstützt der 
Bund Länder und Kommunen weiterhin 
auf hohem Niveau. So stellt er im Jahr 2024 
Regionalisierungsmittel für den öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) in Höhe von 
rund 13,2 Mrd. Euro bereit. Zudem unterstützt 
der Bund die Länder und Kommunen bei 
Investitionen zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden in Bezug auf den 
schienengebundenen ÖPNV mit Finanzhilfen 
nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (2024: 1 Mrd. Euro, 2025: 2 Mrd. Euro, 

danach Dynamisierung in Höhe von +1,8 Pro-
zent).

Auch im Bereich des sozialen Wohnungsbaus 
setzt der Bund seine finanzielle Unterstüt-
zungsleistung fort. Darüber hinaus gewährt der 
Bund den Ländern im Jahr 2024 Finanzhilfen 
zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen 
in Höhe von 762,3 Mio. Euro. Zusätzlich 
unterstützt der Bund die Kommunen gezielt bei 
weiteren Investitionen, z. B. bei der Sanierung 
kommunaler Einrichtungen für Sport, Jugend 
und Kultur (2024: 364,6 Mio. Euro) oder 
beim Investitionspakt Sportstätten (2024: 
60,5 Mio. Euro).

Der Bund hat zudem zugesagt, Länder und 
Kommunen bei der erstmaligen Erstellung von 
Wärmeplänen in der Implementierungsphase 
finanziell zu unterstützen. Hierzu wird sich der 
Anteil des Bundes am Aufkommen der Umsatz-
steuer im Jahr 2024 um weitere 100 Mio. Euro 
verringern.

Kommunalentlastungen

Zur Förderung von Investitionen finanzschwa-
cher Kommunen stellt der Bund zudem bereits 
seit dem Jahr 2015 Ländern und Kommunen 
über den „Kommunalinvestitionsförderungs-
fonds“ (KInvFG) Mittel in Höhe von insgesamt 
7 Mrd. Euro zur Verfügung. Die Förderzeit-
räume wurden zuletzt im Jahr 2021 verlängert. 
Während das KInvFG I bereits ausgelaufen ist, 
läuft das KInvFG II noch bis ins Jahr 2025.

Zur weiteren Verbesserung der kommu-
nalen Finanzlage unterstützt der Bund die 
Kommunen bereits seit dem Jahr 2018 mit 
5 Mrd. Euro pro Jahr. Die Finanzmittel werden 
sowohl durch eine Erhöhung des Länder- und 
Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer zulasten 
des Bundes als auch über die Bundesbeteili-
gung an den KdU gewährt (Entlastung ist in der 
o. g. Gesamtsumme der Bundesbeteiligung an 
den KdU enthalten).

Gemeinschaftsaufgaben und Sanierungshilfen

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgaben wirkt 
der Bund bei der Erfüllung von Aufgaben 
der Länder mit. Zu diesem Zweck stellt er 
im Jahr 2024 Mittel zur Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur in Höhe von 
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rund 679 Mio. Euro bereit. Mit insgesamt 
rund 907 Mio. Euro beteiligt sich der Bund im 
Jahr 2024 an der Erfüllung der Gemeinschafts-
aufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes“. Der Bund gewährt 
außerdem den Ländern Bremen und Saarland 
Sanierungshilfen von jährlich zusammen 
800 Mio. Euro.

Weitere steuerliche Maßnahmen

Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Inves-
titionen und Innovation sowie Steuervereinfachung 
und Steuerfairness (Wachstumschancengesetz)

Mit dem Wachstumschancengesetz werden 
Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit und für mehr Innovationen in 
Deutschland umgesetzt. Dies sind u. a. die 
befristete Wiederermöglichung der degressiven 
Abschreibung für Abnutzung (AfA) für bewegli-
che Wirtschaftsgüter, die befristete Einführung 
einer degressiven AfA für Wohngebäude, die 
Stärkung und Ausweitung der steuerlichen 
Forschungsförderung und die Verbesserung des 
steuerlichen Verlustabzugs. Daneben werden 
Maßnahmen ergriffen, um das Steuersystem 
an zentralen Stellen zu vereinfachen und 
durch Anhebung von Schwellenwerten und 
Pauschalen vor allem kleine Betriebe von 
Bürokratie zu entlasten. Dazu gehören u. a. die 
Anhebung der Grenzen für die Buchführungs-
pflicht bestimmter Steuerpflichtiger sowie der 
Aufbewahrungspflicht bei Überschusseinkünf-
ten. Durch die zeitlich gestaffelte Einführung 
einer gesetzlichen Regelung zur verpflichtenden 
Verwendung von elektronischen Rechnungen 
zwischen inländischen Unternehmen wird 
die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft 
gefördert. Zugleich haben Unternehmen damit 
die Möglichkeit, sich im Zusammenhang mit 
der zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Ein-
führung eines bundeseinheitlichen Systems zur 
transaktionsbezogenen Meldung von Umsätzen 
an die Verwaltung auf die Verwendung der 
E-Rechnung einzustellen. Die geplanten 
Maßnahmen müssen noch im vom Bundesrat 
angerufenen Vermittlungsausschuss zwischen 
Bundestag und Ländern geeint werden.

Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden 
Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz)

Mit den Regelungen im Zukunftsfinanzie-
rungsgesetz (ZuFinG) verbessert die Bundes-
regierung die Rahmenbedingungen für einen 
moderneren, international wettbewerbs- und 
zukunftsfähigen Kapitalmarkt und erweitert 
die Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups 
und Wachstumsunternehmen am Kapital-
markt. Dabei leistet die Bundesregierung auch 
einen wesentlichen Beitrag zum Bürokratieab-
bau. Im steuerlichen Bereich werden u. a. Ver-
besserungen der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen bei der Mitarbeiterkapitalbeteiligung 
umgesetzt und Vorschriften zur aufgeschobe-
nen Besteuerung der geldwerten Vorteile aus 
Vermögensbeteiligung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern ausgeweitet, die der Ent-
schärfung der Problematik rund um das Dry 
Income dienen. Dry Income ist Einkommen in 
Form von Sachbezügen (z. B. Beteiligungen). 
Den Arbeitnehmerinnen beziehungsweise 
Arbeitnehmern fließen steuerpflichtige 
Arbeitslöhne zu, aber keine liquiden Mittel. Die 
Regelungen zur Verbesserung der steuerlichen 
Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter-
kapitalbeteiligung helfen den Unternehmen 
nicht nur bei der Gewinnung und Bindung 
wichtiger Talente und Fachkräfte, sondern 
tragen auch zur Verbesserung der Aktienkultur 
in Deutschland bei. Außerdem sieht das Gesetz 
eine Ausweitung des Anwendungsbereichs der 
Arbeitnehmer-Sparzulage vor, die Anreize zur 
Vermögensbildung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern schafft.

Durch die Erweiterung der Umsatzsteuer-
befreiung für die Verwaltung von Sonder-
vermögen wird nunmehr die Verwaltung 
sämtlicher Alternativer Investmentfonds 
von der Umsatzsteuer befreit. Damit wird der 
deutsche Fondsstandort vor allem im Vergleich 
zum europäischen Ausland wettbewerbsfähiger 
gemacht.

Stromsteuergesetz

Die Stromsteuer für Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes und der Land- und 
Forstwirtschaft sinkt beginnend ab dem 
1. Januar 2024 auf das EU-rechtlich mögliche 
Minimum von 0,5 Euro/MWh (0,05 Cent/kWh). 
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Gesetzgeberisch wurde dies im Haushaltsfinan-
zierungsgesetz 2024 umgesetzt.

Erreicht wird dies durch eine Erhöhung des 
Entlastungssatzes der Steuerentlastung für 
Unternehmen nach § 9b des Stromsteuer-
gesetzes (StromStG) von 5,13 Euro je MWh 
auf 20,00 Euro je MWh. Dies gilt zunächst für 
den im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 
31. Dezember 2025 entnommenen Strom. 
Zugleich wurde mit dieser faktischen Absen-
kung auf den EU-Mindeststeuersatz die regulär 
zum 31. Dezember 2023 ausgelaufene Steuer-
entlastung in Sonderfällen nach § 10 StromStG 
(sogenannter Spitzenausgleich) obsolet.

Hierdurch wird eine bürokratiearme Ent-
lastungsmöglichkeit geschaffen. In Anbetracht 
der Herausforderung durch die zuletzt hohen 
Strompreise auch für die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen sowie der 
insbesondere für Unternehmen des Produzie-
renden Gewerbes zu stemmenden Investitionen 
in die Nutzung erneuerbarer Energien und 
fortschrittlicher Produktionstechniken ist eine 
solch unbürokratische Entlastung im Umfang 
von insgesamt bis zu 6,5 Mrd. Euro für den 
Zeitraum von zunächst zwei Jahren bei den 
Stromkosten angezeigt. Auch ohne weitere 
Entlastungsvoraussetzungen oder Nachweise 
zur Verwendung der durch die Steuerbegüns-
tigung erhaltenen Mittel sind die begünstigten 
Unternehmen angehalten, diesen Zeitraum zu 
nutzen, um den durch das erhöhte Entlastungs-
volumen gewährten finanziellen Vorteil gezielt 
z. B. für Maßnahmen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz einzusetzen.

Finanzlage der Sozialversicherungen
Nach Jahren mit teils extrem hohen Defiziten, 
welche die Rücklage der Bundesagentur 
für Arbeit von 25,8 Mrd. Euro vollständig 
aufgebraucht und Unterstützungen von knapp 
23,8 Mrd. Euro aus dem Bundeshaushalt nötig 
gemacht haben, beläuft sich der voraussicht-
liche Finanzierungssaldo für das Jahr 2024 
auf rund +1,9 Mrd. Euro. Damit können 
nach Entnahme aus den umlagefinanzierten 
Rücklagen bereits wieder voraussichtlich rund 
2,1 Mrd. Euro der allgemeinen Rücklage zur 
Risikovorsorge zugeführt werden. Das voraus-
sichtliche Einnahmeplus im Jahr 2024 ergibt 

sich vor allem aus dem erwarteten weiteren 
Anstieg der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung und steigenden Löhnen. Ein 
Anstieg der Gesamtausgaben ist wegen höherer 
Ausgaben für Arbeitslosengeld und allgemei-
nen Preissteigerungen zu erwarten.

In ihrem Rentenversicherungsbericht 2023 
stellt die Bundesregierung fest, dass im 
Jahr 2023 die Beitragseinnahmen der allgemei-
nen Rentenversicherung bis zum September 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeit-
raum um rund 5,4 Prozent gestiegen sind. Für 
das Jahr 2024 wird ein Zuwachs der Beitrags-
einnahmen gegenüber dem Vorjahr von knapp 
5,9 Prozent erwartet. Angesichts der anhaltend 
positiven Entwicklung der Beitragseinnahmen 
geht der Rentenversicherungsbericht davon 
aus, dass die für das Jahresende 2023 geschätzte 
Nachhaltigkeitsrücklage der allgemeinen Ren-
tenversicherung von rund 44,5 Mrd. Euro zum 
Jahresende 2024 auf gut 46,3 Mrd. Euro steigen 
wird. Dies entspricht 1,64 Monatsausgaben. 
Die diskretionäre Minderung des zusätzlichen 
Bundeszuschusses um 600 Mio. Euro im 
Rahmen des Zweiten Haushaltsfinanzierungs-
gesetzes 2024 wurde dabei allerdings noch 
nicht berücksichtigt. Folglich wird die Nach-
haltigkeitsrücklage im Jahr 2024 – unter sonst 
gleichen Bedingungen – entsprechend weniger 
stark aufwachsen. Die Nachhaltigkeitsrücklage 
dient dazu, Defizite und Einnahmenschwan-
kungen unterjährig auszugleichen, um kurz-
fristige Beitragssatzänderungen zu vermeiden. 
Damit beträgt der Beitragssatz zur allgemeinen 
Rentenversicherung im Jahr 2024 weiterhin 
18,6 Prozent. Insgesamt sind – unter Berück-
sichtigung der rentenrechtlichen Anpassungen 
des Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2023 und 
des Zweiten Haushaltsfinanzierungsgeset-
zes 2024 – im Jahr 2024 Bundesmittel in Höhe 
von rund 116,3 Mrd. Euro für Leistungen an die 
Rentenversicherung vorgesehen.

Mit dem Gesetz zur Modernisierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) wurde im 
Jahr 2004 ein steuerfinanzierter Bundeszu-
schuss zum Gesundheitsfonds zur pauschalen 
Abgeltung versicherungsfremder Leistungen 
in der GKV eingeführt. Im Jahr 2024 beträgt 
der Bundeszuschuss erneut 14,5 Mrd. Euro. Er 
wurde ab dem Jahr 2017 auf diesen jährlichen 
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Betrag festgeschrieben. In den drei Corona-
Pandemiejahren 2020 bis 2022 wurden aus dem 
Bundeshaushalt ergänzende Zuschüsse mit 
einem Gesamtvolumen von 22,5 Mrd. Euro an 
den Gesundheitsfonds gewährt. Im Rahmen 
des GKV-Finanzstabilisierungsgesetzes wurden 
im Jahr 2023 ein ergänzender Bundeszuschuss 
von 2 Mrd. Euro sowie ein Bundesdarlehen von 
1 Mrd. Euro an den Gesundheitsfonds geleistet; 
für das Jahr 2024 sind keine ergänzenden 
Zuschüsse vorgesehen. Nach Berechnungen 
des GKV-Schätzerkreises (Stand der Schätzung: 
12. Oktober 2023) dürften im Jahr 2024 die 
Ausgaben der GKV stärker steigen als die 
beitragspflichtigen Einnahmen der Kranken-
kassenmitglieder: So rechnet das Gremium für 
das Jahr 2024 mit einem Ausgabenwachstum 
von 5,8 Prozent (2023: +4,5 Prozent; 2022: 
+4,3 Prozent), dem ein Anstieg der beitrags-
pflichtigen Einnahmen von 5,4 Prozent (2023: 
+5,2 Prozent; 2022: +4,5 Prozent) gegenüber-
steht. Aus den Schätzergebnissen ergibt sich für 
das Jahr 2024 eine Erhöhung des rechnerischen 
durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes um 
0,1 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent.

Bis einschließlich Dezember 2023 ergab sich 
in der sozialen Pflegeversicherung (SPV) 
ein Überschuss von rund 1,78 Mrd. Euro. 
Damit betrug der Mittelbestand der SPV am 
31. Dezember 2023, unter Berücksichtigung 
des nach § 12 Abs. 4a Haushaltsgesetz 2022 
gewährten zinslosen Bundesdarlehens in 
Höhe von 1 Mrd. Euro, rund 6,9 Mrd. Euro 
(circa 1,4 Monatsausgaben der SPV). Zum 
1. Juli 2023 wurde zur Absicherung bestehen-
der Leistungsansprüche sowie zur Deckung 
vorgesehener Leistungsanpassungen durch 
das Pflegeunterstützungs- und -entlastungs-
gesetz (PUEG) der reguläre Beitragssatz zur 
SPV um 0,35 Prozentpunkte angehoben. Ferner 
wurde der Beitragssatz nach der Kinderzahl 
differenziert und der Zuschlag für Kinderlose 
von 0,35 auf 0,6 Beitragssatzpunkte angehoben. 
Im Weiteren wird durch das Haushalts-
finanzierungsgesetz 2023 in den Jahren 2024 
bis 2027 der jährliche Bundeszuschuss zur SPV 
von 1 Mrd. Euro ausgesetzt. Um die Finanz-
stabilität der SPV zu gewährleisten, wurde im 
Gegenzug die Zuführung von Mitteln der SPV 
an den Pflegevorsorgefonds für die Jahre 2024 
bis 2027 um jährlich 1 Mrd. Euro abgesenkt. 

Für eine stabile und dauerhafte Finanzierung 
der SPV plant die Bundesregierung, bis zum 
31. Mai 2024 Empfehlungen vorzulegen, die 
unter der Leitung des Bundesministeriums für 
Gesundheit erarbeitet werden. Dabei soll laut 
PUEG insbesondere auch die Ausgabenseite der 
SPV betrachtet werden.

Darstellung der Ausgaben-
struktur des Bundes nach 
Aufgabenbereichen

In § 14 der Bundeshaushaltsordnung ist 
festgelegt, dass dem Haushaltsplan als Anlage 
eine Funktionenübersicht für Einnahmen 
und Ausgaben beizufügen ist. Die Zuordnung 
richtet sich nach dem Funktionenplan. Als Teil 
der Haushaltssystematik des Bundes enthält 
der Funktionenplan die Gliederungsmerkmale 
für eine systematische Darstellung nach einzel-
nen Aufgabenbereichen. Diese ermöglicht eine 
Auskunft über die Erfüllung der öffentlichen 
Aufgaben, unabhängig von der institutionellen 
(nach Einzelplänen orientierten) Darstellungs-
weise im Bundeshaushalt. Abweichungen 
der Zahlen gegenüber anderen Berichten mit 
anderer Zuordnung beziehungsweise anderer 
Berechnungsmethode sind daher möglich.

Tabelle 3 zeigt auszugsweise die Ausgaben des 
Bundeshaushalts nach Aufgabenbereichen 
und deren Anteil an den Gesamtausgaben. Die 
Nummerierung und Darstellung entspricht der 
Systematik des Funktionenplans und ist daher 
nicht mit der Darstellung der Ausgaben nach 
Einzelplänen vergleichbar. Der vollständige 
Bundeshaushalt 2024 ist im Internetangebot 
des BMF verfügbar.2

2 https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240212
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Ausgaben des Bundeshaushalts 
nach Aufgabenbereichen 

Aufgabenbereich
Soll 2024  

in Mio. Euro
Anteil in Prozent der 

Ausgaben
Ausgaben zusammen1 476.808 100,0 

0. Allgemeine Dienste 113.938 23,9 

Politische Führung und zentrale Verwaltung 23.411 4,9 

Politische Führung 8.090 1,7 

Versorgung einschließlich Beihilfen 12.298 2,6 

Auswärtige Angelegenheiten 17.252 3,6 

Auslandsvertretungen 931 0,2 

Beiträge an Internationale Organisationen 1.029 0,2 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 11.054 2,3 

Auslandsschulwesen und kulturelle Angelegenheiten im Ausland 955 0,2 

Sonstige auswärtige Angelegenheiten 3.284 0,7 

Verteidigung 58.346 12,2 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 7.266 1,5 

Polizei 5.416 1,1 

Finanzverwaltung 6.933 1,5 

1. Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle 
Angelegenheiten

30.680 6,4 

Hochschulen 5.222 1,1 

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

4.338 0,9 

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der 
Hochschulen

17.595 3,7 

Gemeinsame Forschungsförderung von Bund und Ländern 6.630 1,4 

Zentren der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 3.740 0,8 

Max-Planck-Gesellschaft 1.246 0,3 

Fraunhofer-Gesellschaft 939 0,2 

Forschung und experimentelle Entwicklung 10.126 2,1 

Tabelle 3
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Aufgabenbereich
Soll 2024  

in Mio. Euro
Anteil in Prozent der 

Ausgaben
2. Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 218.310 45,8 

Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung 137.841 28,9 

Leistungen an die allgemeine Rentenversicherung (ohne 
knappschaftliche Rentenversicherung)

107.556 22,6 

Knappschaftliche Rentenversicherung 5.118 1,1 

Unfallversicherung 272 0,1 

Krankenversicherung 16.026 3,4 

Alterssicherung der Landwirte 2.448 0,5 

Sonstige Sozialversicherungen 6.421 1,3 

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege 14.571 3,1 

Elterngeld, Erziehungsgeld und Mutterschutz 8.033 1,7 

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen 
Ereignissen

2.313 0,5 

Arbeitsmarktpolitik 47.323 9,9 

Bürgergeld nach dem SGB II 26.500 5,6 

Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 11.100 2,3 

Aktive Arbeitsmarktpolitik 4.673 1,0 

Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 
SGB II

5.050 1,1 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 
dem SGB XII

10.900 2,3 

Sonstige soziale Angelegenheiten 1.833 0,4 

3. Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung 5.486 1,2 

4. Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und 
kommunale Gemeinschaftsdienste

4.041 0,8 

5. Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.756 0,4 

6. Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 13.652 2,9 

Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung 3.340 0,7 

Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen 4.155 0,9 

Regionale Fördermaßnahmen 4.447 0,9 

7. Verkehrs- und Nachrichtenwesen 35.556 7,5 

Straßen und Kompensationszahlungen an die Länder 9.524 2,0 

Bundesautobahnen 6.076 1,3 

Bundesstraßen 3.158 0,7 

Kompensationszahlungen an die Länder 0 0,0 

Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt 2.213 0,5 

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 17.884 3,8 

Luftfahrt, Nachrichtenwesen, Sonstiges Verkehrswesen 4.335 0,9 

8. Finanzwirtschaft 53.390 11,2 

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen 21.558 4,5 

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

37.445 7,9 

Globalposten -6.818 -1,4 

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 

Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Ausgaben des Bundeshaushalts 
nach Aufgabenbereichen

noch Tabelle 3
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Im Folgenden werden einige ausgewählte 
Aufgabenbereiche dargestellt.

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Ar-
beitsmarktpolitik
Die Ausgaben für Soziale Sicherung, Familie 
und Jugend, Arbeitsmarktpolitik stellen den 
mit Abstand größten Ausgabenblock des 
Bundeshaushalts dar. Die Sozialleistungs-
quote – der Anteil der Sozialausgaben an 
den Gesamtausgaben des Bundeshaushalts – 
beträgt auf der Basis des Solls 2024 rund 
45,8 Prozent und fällt damit gegenüber dem Ist 
des Jahres 2023 um knapp 1,3 Prozentpunkte 
niedriger aus, was aber auf einen deutlichen 
Anstieg der Gesamtausgaben zurückzuführen 
ist. Die Ausgaben in diesem Bereich sind 
dagegen um 1,4 Prozent beziehungsweise rund 
3,1 Mrd. Euro auf 218,3 Mrd. Euro gegenüber 
dem Ist des Jahres 2023 angestiegen. Zwar 
sind die Ausgaben leicht erhöht, liegen jedoch 
weiterhin unter dem Wert des Jahres 2022 
(253,7 Mrd. Euro), das noch von den Auswir-
kungen der COVID-19-Pandemie geprägt war.

In diesem Bereich gehen die höchsten Aus-
gaben an die Sozialversicherungen und hier 
an die allgemeine Rentenversicherung. Die 
Ausgaben für Leistungen an die allgemeine 
Rentenversicherung sind zwar im Vergleich 
zum Vorjahr gestiegen, der Anteil an den 
Gesamtausgaben ist jedoch nahezu unver-
ändert.

Für Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. Ä. 
sind im Jahr 2024 Ausgaben in Höhe von 
14,6 Mrd. Euro vorgesehen. Sie fallen damit 
8,8 Prozent beziehungsweise 1,2 Mrd. Euro 
höher aus als im Ist des vergangenen Jahres. 
In der Position enthalten sind unter anderem 
Ausgaben für Elterngeld in Höhe von insge-
samt 8,0 Mrd. Euro (+0,6 Mrd. Euro gegenüber 
dem Vorjahr) und für den Kinderzuschlag für 
Anspruchsberechtigte nach § 6a Kindergeldge-
setz in Höhe von 2,4 Mrd. Euro (+0,5 Mrd. Euro 
gegenüber dem Vorjahr).

Die Ausgaben im Bereich Arbeitsmarkt-
politik betragen im Haushaltsjahr 2024 
rund 47,3 Mrd. Euro. Sie sinken gegenüber 
dem Ist des Vorjahres um 1,8 Prozent. Dabei 
sind für das Bürgergeld rund 26,5 Mrd. Euro 

veranschlagt, das sind rund 0,7 Mrd. Euro 
mehr, als der Bundeshaushalt im Jahr 2023 
in diesem Titel verausgabt hat. Demgegen-
über sind für die Verwaltungskosten für 
die Durchführung der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende mit 5,1 Mrd. Euro in diesem 
Jahr 1,3 Mrd. Euro weniger eingeplant, als im 
Vorjahr abgeflossen sind.

Allgemeine Dienste
Der Bundeshaushalt 2024 sieht Ausgaben 
für den Bereich Allgemeine Dienste in 
Höhe von 113,9 Mrd. Euro vor. Das sind 
rund 23,9 Prozent der Gesamtausgaben im 
Bundeshaushalt 2024. Im Vergleich zum 
Haushaltsabschluss des Jahres 2023 handelt 
es sich um eine Erhöhung der Ausgaben um 
2,4 Prozent. Unter den allgemeinen Diensten 
ist der Bereich der Verteidigung mit einem 
Umfang von 58,3 Mrd. Euro am größten. Dabei 
sind diese Ausgaben um 5,1 Prozent höher, 
als im vergangenen Jahr dafür verausgabt 
worden sind. Der Anteil an den Gesamtaus-
gaben beträgt 12,2 Prozent. Zur Ertüchtigung 
von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, 
Verteidigung und Stabilisierung sind für 2024 
Hilfen in Höhe von 7,5 Mrd. Euro vorgesehen. 
Sie liegen um 2,1 Mrd. Euro über denen des 
Vorjahres. Hier sind insbesondere Mittel zur 
Unterstützung der Ukraine eingeplant.

Finanzwirtschaft
Im Bereich Finanzwirtschaft werden für 
den Gesamthaushalt relevante Ausgaben der 
Aufgabenbereiche Sondervermögen, Schulden, 
Beihilfen, Rücklagen und Globalposten erfasst. 
Der Bundeshaushalt 2024 sieht Ausgaben im 
Bereich Finanzwirtschaft von 53,4 Mrd. Euro 
vor. Der Anteil an den Gesamtausgaben 
beträgt 11,2 Prozent. Die veranschlagten 
Mittel sind um 15,5 Prozent beziehungsweise 
7,2 Mrd. Euro höher, als im vergangenen Jahr 
verausgabt worden sind.

Der Anstieg der Ausgaben ist fast ausschließ-
lich auf die Position Grund- und Kapitalver-
mögen, Sondervermögen zurückzuführen. 
Darin enthalten ist das Darlehen für den 
Aufbau eines Generationenkapitals zur 
Stabilisierung der Beitragssatzentwicklung 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
(„Generationenkapital“) in Höhe von 
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12,0 Mrd. Euro. Außerdem ist eine Zuweisung 
an das Sondervermögen „Aufbauhilfe 2021“ 
von 2,7 Mrd. Euro eingeplant. Sie liegt damit 
1,3 Mrd. Euro über der Zuweisung des Vor-
jahres in Höhe von 1,4 Mrd. Euro.

Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, 
kulturelle Angelegenheiten
Im Bereich Bildungswesen, Wissenschaft, For-
schung, kulturelle Angelegenheiten sind im 
Bundeshaushalt 2024 rund 30,7 Mrd. Euro ver-
anschlagt. Das entspricht einem Anteil an den 
Gesamtausgaben von 6,4 Prozent. Für diesen 
Bereich sind 4,1 Prozent (+1,2 Mrd. Euro) mehr 
veranschlagt, als im Jahr 2023 verausgabt 
worden sind.

Die größte Veränderung im Vergleich zum 
Jahr 2023 liegt im Bereich allgemeinbilden-
der und beruflicher Schulen: Im Jahr 2023 
betrugen die Ausgaben 25 Mio. Euro. Für 2024 
sind nun 1,3 Mrd. Euro höhere Ausgaben 
veranschlagt. Hierbei handelt es sich um 
Zuweisungen an die Länder zur Förderung von 
Investitionen in die digitale Infrastruktur für 
Schulen nach dem Digitalinfrastrukturgesetz, 
die bisher aus dem Sondervermögen „Digitale 
Infrastruktur“ finanziert worden sind.

Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung
Für den Bereich Gesundheit, Umwelt, Sport 
und Erholung sind im Jahr 2024 Aufwen-
dungen in Höhe von rund 5,5 Mrd. Euro 
veranschlagt. Das sind rund 1,2 Prozent der 
Gesamtausgaben des Bundeshaushalts. Sie 
liegen um 1,1 Mrd. Euro beziehungsweise 
16,4 Prozent unter den Ausgaben von 2023. Die 
Ausgaben für diesen Bereich wurden bereits 
im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 nahezu 
halbiert. Auch hier sind die Reduzierung 
beziehungsweise der Wegfall pandemiebe-
dingter Ausgaben im Bundeshaushalt deutlich 
zu erkennen. Im Bereich Gesundheitswesen 
sind als Ausgaben mit Pandemiebezug 
beispielsweise noch 0,49 Mrd. Euro zur 
Finanzierung von Pandemiebereitschafts-
verträgen (+0,47 Mrd. Euro im Vergleich zum 
Vorjahr) und 0,3 Mrd. Euro für Zuschüsse zur 
zentralen Beschaffung von Impfstoffen gegen 
SARS-CoV-2 (-0,8 Mrd. Euro im Vergleich zum 
Vorjahr) eingeplant. Andere Ausgaben wie 
die Förderung von infektionsschutzgerechten 

raumlufttechnischen Anlagen, die 2023 noch 
0,6 Mrd. Euro betragen haben, sind weg-
gefallen.

Darstellung der 
Einnahmen  struktur des 
Bundeshaushalts

Tabelle 4 zeigt die Einnahmen des Bundeshaus-
halts im Soll für das Jahr 2024. Diese werden mit 
rund 427,5 Mrd. Euro veranschlagt. Steuerein-
nahmen bilden mit rund 377,6 Mrd. Euro die 
größte Einnahmequelle des Bundeshaushalts.

Steuereinnahmen
Basis der Einnahmenplanung des Bundeshaus-
halts für das Jahr 2024 waren die Ergebnisse 
der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ vom 24. bis 26. Oktober 2023. 
Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen 
für die Jahre 2023 bis 2028. Die Schätzung ging 
wie üblich vom geltenden Steuerrecht aus.3 Ihr 
lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der 
Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung 
zugrunde.

Über die Steuerschätzung hinaus wurden 
im Bundeshaushalt 2024 die im Abschnitt 
„Steuerpolitik“ aufgeführten steuerlichen 
Maßnahmen und folgende Rechtsänderun-
gen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der 
Steuerschätzung noch nicht vom Deutschen 
Bundestag und Bundesrat beschlossen waren 
(vergleiche Tabelle 4 „Veränderungen aufgrund 
steuerlicher Maßnahmen und Einnahmeent-
wicklung“): Entwurf des ZuFinG, Änderung des 
Stromsteuergesetzes, Änderung des Luftver-
kehrsteuergesetzes, Entwurf des Wachstums-
chancengesetzes, einschließlich der aus dem 
Wachstumschancengesetz ausgegliederten 
und bereits im Kreditzweitmarktfördergesetz4 
beschlossenen Maßnahmen.

3 Monatsbericht des BMF vom November 2023, Artikel 
„Ergebnisse der Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 
2023“.

4 Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweitmärkte 
und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 über 
Kreditdienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung 
weiterer finanzmarktrechtlicher Bestimmungen (Kredit-
zweitmarktförderungsgesetz).
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Einnahmen des Bundeshaushalts

Einnahmeart
Ist 2023 Soll 2024

Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent
Einnahmen zusammen1 392.229 427.453 +35.224 +9,0

darunter:

Steuereinnahmen zusammen 356.082 377.613 +21.531 +6,0

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern und 
Gewerbesteuerumlage

317.036 339.858 +22.822 +7,2

Lohnsteuer 100.382 109.501 +9.119 +9,1

Veranlagte Einkommensteuer 31.190 31.854 +664 +2,1

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 18.221 17.200 -1.021 -5,6

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 3.679 3.520 -159 -4,3

Körperschaftsteuer 22.426 23.350 +924 +4,1

Steuern vom Umsatz 138.453 151.696 +13.243 +9,6

Gewerbesteuerumlage 2.685 2.737 +52 +1,9

Bundessteuern 101.829 106.339 +4.510 +4,4

Energiesteuer 36.658 36.300 -358 -1,0

Tabaksteuer 14.672 16.080 +1.408 +9,6

Solidaritätszuschlag 12.239 12.250 +11 +0,1

Versicherungsteuer 16.851 17.550 +699 +4,1

Stromsteuer 6.832 8.285 +1.453 +21,3

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.160 2.192 +32 +1,5

Kraftfahrzeugsteuer 9.514 9.565 +51 +0,5

Kaffeesteuer 1.030 1.040 +10 +1,0

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 385 395 +10 +2,6

Luftverkehrsteuer 1.486 1.680 +194 +13,1

Sonstige Bundessteuern 2 1.002 +1.000 X

Veränderungen aufgrund steuerlicher 
Maßnahmen und Einnahmeentwicklung2

0 -3.545 -3.545 X

Abzugsbeträge 62.783 65.039 +2.256 +3,6

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.883 11.152 +269 +2,5

Zuweisungen an Länder gemäß Gesetz zur Regionali-
sierung des ÖPNV aus dem Energiesteueraufkommen

12.398 13.225 +827 +6,7

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 5.306 5.600 +294 +5,5

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.423 1.420 -3 -0,2

BNE-Eigenmittel der EU 22.981 23.850 +869 +3,8

Kompensationszahlungen an die Länder zum 
Ausgleich der weggefallenen Einnahmen aus 
Kfz-Steuer und Lkw-Maut

8.992 8.992 0 0

Konsolidierungshilfen an Länder 800 800 0 0

Sonstige Einnahmen 36.147 49.840 +13.693 +37,9

darunter:

Abführung Bundesbank 0 0 0 0

Einnahmen aus der Inanspruchnahme von 
Gewährleistungen, Darlehensrückflüsse sowie 
Privatisierungserlöse

1.561 1.188 -373 -23,9

Abführung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 2.337 1.322 -1.015 -43,4

Einnahmen aus der streckenbezogenen Lkw-Maut 7.409 15.137 +7.728 +104,3

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus 

kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
2 Steuerliche Maßnahmen, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht vom Deutschen Bundestag und Bundesrat 

beschlossen waren.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen.
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Die Bundesanteile an den Gemeinschaftsteuern 
sind die Hauptfinanzierungsquelle des Bundes. 
Grundlage für die Aufteilung des Steuerauf-
kommens ist Art. 106 GG. Die Erträge der 
Gemeinschaftsteuern werden auf Basis unter-
schiedlicher Vergabeschlüssel zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden aufgeteilt. Tabelle 5 
zeigt die jeweiligen Anteile der Gebietskörper-
schaften am Aufkommen der Gemeinschaft-
steuern und an der Gewerbesteuerumlage im 
Jahr 2024.

Das Steueraufkommen der Bundessteuern steht 
allein dem Bund zu.

Sonstige Einnahmen
Als Sonstige Einnahmen, die sich aus einer 
Vielzahl von Einzelpositionen zusammen-
setzen, sind im Bundeshaushalt 2024 rund 
49,8 Mrd. Euro eingeplant. Das sind um rund 
13,7 Mrd. Euro höhere Einnahmen als im Ist des 
Jahres 2023.

Die Position enthält u. a. Einnahmen aus 
der streckenbezogenen Lkw-Maut in Höhe 
von 15,1 Mrd. Euro. Diese sind um rund 
7,7 Mrd. Euro höher veranschlagt, als im 
Jahr 2023 Mittel für diesen Zweck verein-
nahmt wurden. Grundlage hierfür sind die 
Erwartungen, die sich aus dem Dritten Gesetz 
zur Änderung mautrechtlicher Vorschriften 
mit der Einführung einer CO2-Differenzierung 
und der Ausdehnung der Mautpflicht auf Lkw 

ab 3,5 Tonnen ergeben. Des Weiteren enthalten 
die Sonstigen Einnahmen Zuweisungen aus 
dem Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ 
in Höhe von 4,1 Mrd. Euro, die sich als Folge der 
Auflösung des Fonds ergeben. Auch Einnahmen 
aus der Rückzahlung von Corona-Soforthilfen 
schlagen hier mit 1,5 Mrd. Euro positiv zu 
Buche.

Darüber hinaus wäre bei den Sonstigen 
Einnahmen auch der Bundesbankgewinn zu 
veranschlagen. Gemäß § 27 Bundesbankgesetz 
hat die Deutsche Bundesbank den jährlichen 
Reingewinn (abzüglich einer erforderlichen 
Auffüllung einer gesetzlichen Rücklage) an den 
Bund abzuführen. Die Abführung erfolgt nach 
der Gewinnfeststellung im 1. Quartal des dem 
Geschäftsjahr folgenden Jahres (Geschäftsjahr 
der Bank ist das Kalenderjahr). Im Bundeshaus-
halt 2024 ist, wie schon in den drei vorher-
gehenden Jahren, kein Bundesbankgewinn 
veranschlagt.

Bei den Sonstigen Einnahmen werden auch die 
Zuschüsse aus der europäischen Aufbau- und 
Resilienzfazilität vereinnahmt, die Deutschland 
nach der Erfüllung von definierten Meilenstei-
nen und Zielen im Rahmen der Umsetzung des 
Deutschen Aufbau- und Resilienzplans erhält. 
Als Soll sind im Bundeshaushalt 2024 rund 
13,2 Mrd. Euro als Einnahmen veranschlagt. 
Darin enthalten sind auch Teilbeträge, die im 
Vorjahr noch nicht eingegangen sind.

Anteil an den Gemeinschaftsteuern nach 
Art. 106 GG und Gewerbesteuerumlage 
in Prozent

Bund Länder Gemeinden
Lohn- und Einkommensteuer  42,5  42,5  15,0

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag  50,0  50,0 -

Steuern vom Umsatz1  52,8  45,2  2,0

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge  44,0  44,0  12,0

Körperschaftsteuer  50,0  50,0 -

Gewerbesteuerumlage  41,4  58,6 -

1 Anteile gemäß § 1 Abs. 1 FAG – weitere Umverteilung von Umsatzsteueraufkommen durch Festbeträge nach § 1 Abs. 2 und 2a 
FAG. Im Kalenderjahr 2024 werden vom Bund 12,7 Mrd. Euro an Länder (+10,3 Mrd. Euro) und Gemeinden (+2,4 Mrd. Euro) 
gezahlt.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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→ Der Bund hat im Jahr 2023 Grüne Bundeswertpapiere mit einem Emissi-
onsvolumen von 17,25 Mrd. Euro begeben und war damit 2023 der größte 
Emittent von grünen Euro-Anleihen.

→ Zum Jahresende 2023 betrug das umlaufende Gesamtvolumen Grüner 
Bundeswertpapiere 55,75 Mrd. Euro. Der Bund hat in kurzer Zeit eine 
grüne Euro-Zinskurve mit insgesamt sieben ausstehenden grünen 
Wertpapieren mit verschiedenen Laufzeiten etabliert.

→ Bei den Grünen Bundeswertpapieren schafft der Bund durch den 
jährlichen Allokationsbericht Transparenz über die grün anrechenbaren 
Ausgaben. Durch den jährlichen Wirkungsbericht schafft er Transparenz 
über die Auswirkungen dieser Ausgaben auf Klima, Umwelt und Natur – 
Investorinnen und Investoren sind daher bereit, auf einen Teil der Rendite 
zu verzichten. Im September 2023 veröffentlichte der Bund den zweiten 
Wirkungsbericht, bezogen auf die Emissionen des Jahres 2021.

→ Das Emissionsvolumen für Grüne Bundeswertpapiere soll auch in 
diesem Jahr weiter ausgebaut werden und zwischen 17 Mrd. Euro und 
19 Mrd. Euro betragen. Der Bund setzt seine Emissionsstrategie zur 
Unterstützung der Nachhaltigkeit im Finanzmarkt fort.

 Grüne Bundeswertpapiere:  
 Transparenz schafft Mehrwert 

Einleitung

Um den Markt für nachhaltige Finanzierungen 
zu stärken, begibt der Bund seit dem Jahr 2020 
Grüne Bundeswertpapiere.1 Bis zum Jahr 2022 
wurden bereits fünf Grüne Bundeswert-
papiere mit einem Emissionsvolumen von 

1 Grundlage ist das Rahmenwerk für Grüne Bundeswert-
papiere vom 24. August 2020.PDF unter dem Shortlink: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240221

38,5 Mrd. Euro erfolgreich platziert.2 Der 
folgende Artikel zeichnet die Entwicklung im 
Jahr 2023 nach und gibt einen Ausblick auf die 
geplanten Emissionen des Jahres 2024.

2 Zu den Emissionen des Jahres 2022 s. a. den Artikel 
„Grüne Bundeswertpapiere: Der Weg zur grünen 
Euro-Zinskurve“ im BMF-Monatsbericht Januar 2023: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202402221 
Zu den Grundlagen Grüner Bundeswertpapiere s. a. den 
Artikel „Grüne Bundeswertpapiere – erfolgreiche erste 
Emission“ im BMF-Monatsbericht Oktober 2020: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202402222

Analysen und Berichte

Monatsbericht des BMF Februar 2024

38

https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240221
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202402221
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202402222


Emissionen Grüner Bundeswertpapiere im Jahr 2023

Emissionsvolumen im 
Jahr 2023 auf 17,25 Mrd. Euro 
gesteigert

Im Jahr 2023 hat die Bundesrepublik Deutsch-
land Grüne Bundeswertpapiere mit einem 
Gesamtvolumen von 17,25 Mrd. Euro begeben.3 
Einerseits wurde die grüne Renditekurve 
durch zwei Neuemissionen weiter ausgebaut, 
d. h. für bisher nicht verfügbare Laufzeiten 
stehen nun neue Grüne Bundeswertpapiere zur 
Verfügung. Andererseits unterstützte der Bund 
durch Aufstockungen die Liquidität in bereits 
umlaufenden Grünen Bundeswertpapieren. 
Insgesamt wurden im Jahr 2023 acht Begebun-
gen durchgeführt (s. a. Tabelle 1).

Mit der Neuemission der 10-jährigen Grünen 
Bundesanleihe („Green Bund“) in einem 
Syndikat4 am 25. April 2023 erhielt die grüne 
Bundkurve ihren sechsten Laufzeitpunkt 
(Februar 2033). Das Emissionsvolumen betrug 

3 Informationen zu den Emis-
sionen des Jahres 2023 finden sich auch unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240223

4 Emissionen erfolgen in der Regel im Auktionsverfahren, 
an dem sich Finanzinstitute beteiligen können, die der 
Bietergruppe Bundesemissionen angehören. Spezielle Fi-
nanzierungsinstrumente oder großvolumige Emissionen 
etablierter Bundeswertpapiere platziert der Bund verein-
zelt über ein Bankenkonsortium (Syndikat), um durch 
dessen Vertriebskanäle zusätzliches Nachfragepotenzial 
zu erschließen.

5,25 Mrd. Euro. Der Renditeabschlag („Gree-
nium“) zum konventionellen Zwilling konnte 
im Syndikat auf 0,5 Basispunkte festgelegt 
werden.5 Die Anleihe wurde am 5. Juli 2023 
um 1 Mrd. Euro aufgestockt. In dieser Auktion 
betrug das Greenium 1,7 Basispunkte.

Am 13. Juni 2023 folgte der siebte Laufzeit-
punkt der Kurve: Ebenfalls per Syndikat wurde 
die neue 30-jährige Grüne Bundesanleihe mit 
Fälligkeit im August 2053 im Volumen von 
4,5 Mrd. Euro begeben. Die Anleihe wurde 
am 31. Oktober 2023 um 1 Mrd. Euro auf ein 
Volumen von 5,5 Mrd. Euro aufgestockt.

Im vergangenen Jahr wurden zur Förderung 
der Marktliquidität auch zwei bereits begebene 
Grüne Bundesobligationen („Green Bobl“) 
aufgestockt. Das Umlaufvolumen der beiden 
5-jährigen Grünen Bundesobligationen (Fällig-
keiten im Oktober 2025 und im Oktober 2027) 
wurde in vier Auktionen um insgesamt 
5,5 Mrd. Euro erhöht. Weitere Einzelheiten zu 
den Aufstockungen und Neuemissionen des 
Jahres 2023 enthält Tabelle 1.

5 Die Bundesrepublik Deutschland emittiert ihre grünen 
Wertpapiere jeweils mit identischer Laufzeit und identi-
schem Kupon zu einem bereits bestehenden konventionel-
len Bundeswertpapier (sogenanntes Zwillingskonzept). Zur 
Erläuterung des Konzepts und des dadurch transparenten 
Renditeabschlags s. a. BMF-Monatsbericht Mai 2022: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240225  
1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkt.

Datum der 
Emission Wertpapier

Auf-
stockung/

Neu-
emission

Emissions-
volumen

Renditeabschlag 
zum konventionellen 
Zwilling (Greenium) Begebungs-

formin Mrd. Euro in Basispunkten
24. Januar 2023 Green Bobl (Oktober 2025) Aufstockung 1,50 9,0 Auktion

21. März 2023 Green Bobl (Oktober 2027) Aufstockung 1,50 7,0 Auktion

25. April 2023 Green Bund (Februar 2033) Neuemission 5,25 0,5 Syndikat

7. Juni 2023 Green Bobl (Oktober 2025) Aufstockung 1,00 6,6 Auktion

13. Juni 2023 Green Bund (August 2053) Neuemission 4,50 0,5 Syndikat

5. Juli 2023 Green Bund (Februar 2033) Aufstockung 1,00 1,7 Auktion

30. August 2023 Green Bobl (Oktober 2027) Aufstockung 1,50 4,4 Auktion

31. Oktober 2023 Green Bund (August 2053) Aufstockung 1,00 1,4 Auktion

Gesamtvolumen 17,25

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Diesem Emissionsvolumen werden mit dem 
Allokationsbericht 2023 die zur Verfügung 
stehenden anrechenbaren Ausgaben des Bun-
deshaushalts 2022 zugeordnet; auf diese Weise 
wird Transparenz über die Mittelverwendung 
geschaffen.6

Das Gesamtvolumen umlaufender Grüner 
Bundeswertpapiere stieg im Jahr 2023 auf 
55,75 Mrd. Euro. Die Aufteilung nach Wert-
papieren und Emissionszeitpunkten kann 
Abbildung 1 entnommen werden. Im Jahr 2023 
neu begebene oder aufgestockte Wertpapiere 
sind hervorgehoben.

Deutschland als 
Daueremittent im grünen 
Marktsegment etabliert

Während der Bund sein Jahresemissions-
volumen in grünen Anleihen im Jahr 2023 
erneut gesteigert hat, zeigten sich im Segment 
insgesamt eher rückläufige Volumina. 

6 Veröffentlichung im 1. Halbjahr 2024 geplant.

Deutschland war im Jahr 2023 der mit Abstand 
größte Emittent grüner Euro-Anleihen, gefolgt 
von Italien und der Europäischen Union (EU). 
Quasi-staatliche Emittenten wie die EU, die 
Europäische Investitionsbank (EIB) und die 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) haben 
ein größeres Volumen in grünen Wertpapie-
ren begeben als ein Großteil der staatlichen 
Emittenten (s. a. Abbildung 2).

Generelle Marktgegebenheiten wie Zins-
erhöhungen und eine gestiegene Volatilität 
haben zu einer gewissen Zurückhaltung einiger 
Emittenten bei der Begebung grüner Anleihen 
beigetragen. Andererseits beeinflussten der 
Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen 
wie die Energiekrise den Fokus auf längerfristi-
ge Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

Nach umlaufendem Gesamtvolumen ist 
Deutschland der zweitgrößte Emittent 
grüner Euro-Anleihen nach Frankreich 
(s. a. Abbildung 3).

Emissionszeitpunkt und Umlaufvolumen 
Grüner Bundeswertpapiere zum Jahresende 2023
in Mrd. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

2020
6,50 Mrd. Euro2020

5,00 Mrd. Euro

2021
6,00 Mrd. Euro

2021
6,50 Mrd. Euro

2022
3,00 Mrd. Euro 2022

2,50 Mrd. Euro

2022
4,00 Mrd. Euro

2022
5,00 Mrd. Euro

24. Jan 23
1,50 Mrd. Euro

21. Mär 23
1,50 Mrd. Euro

25. Apr 23
5,25 Mrd. Euro

7. Jun 23
1,00 Mrd. Euro

13. Jun 23
4,50 Mrd. Euro

5. Jul 23
1,00 Mrd. Euro

30. Aug 23
1,50 Mrd. Euro

31. Okt 23
1,00 Mrd. Euro

7,50 Mrd. Euro
Green Bobl

DE0001030716
Oktober 2025

8,00 Mrd. Euro
Green Bobl

DE0001030740
Oktober 2027

9,50 Mrd. Euro
Green Bund

DE0001030708
August 2030

9,00 Mrd. Euro
Green Bund

DE0001030732
August 2031

6,25 Mrd. Euro
Green Bund

DE000BU3Z005
Februar 2033

10,00 Mrd. Euro
Green Bund

DE0001030724
August 2050

5,50 Mrd. Euro
Green Bund

DE0001030757
August 2053

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Abbildung 1

Analysen und Berichte

Monatsbericht des BMF Februar 2024

40



Deutschland setzt auf die Kombination von 
Aufstockungen und Neuemissionen. Neben 
dem stetigen Aufbau einer Renditekurve durch 
neue Grüne Bundeswertpapiere verfolgt der 
Bund das Ziel, bei seinen grünen Wertpapieren 
eine ähnlich gute Handelbarkeit wie bei 
den konventionellen Bundeswertpapieren 
zu erreichen. Voraussetzung dafür ist ein 
angemessenes ausstehendes Volumen in jedem 
einzelnen Wertpapier. Um diesem Aspekt 
Rechnung zu tragen und einer im Vergleich 
zum konventionellen Bundeswertpapier 
geringeren und somit preisverzerrenden 

Liquidität entgegenzuwirken, erhöht der Bund 
die Volumina der grünen Zwillinge schrittwei-
se durch Aufstockungen.

Diese Strategie, verbunden mit dem Zwillings-
konzept, macht Grüne Bundeswertpapiere 
schon heute zu einem wesentlichen Bestandteil 
des Markts für nachhaltige Geldanlagen. 
Investorinnen und Investoren schätzen das 
Bestreben des Bundes, als Daueremittent 
grüner Anleihen das Begebungsvolumen Jahr 
für Jahr zu steigern ebenso wie die durch 
das Zwillingskonzept gegebene Transparenz 

Grünes Emissionsvolumen ausgewählter Emittenten
im Jahr 2023, Stand: Jahresende 2023
in Mrd. Euro

Quelle: Bloomberg
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bezüglich des Preisunterschieds zwischen 
grüner und konventioneller Anleihe. Der Blick 
auf das Greenium bei Bundeswertpapieren ist 
bereits heute Teil des Tagesgeschäfts gewor-
den – in Banken und Kreditinstituten, bei 
staatlichen und nichtstaatlichen Emittenten, 
Analystinnen und Analysten für ESG-Anlagen 
(Environmental, Social and Governance) und 
vielen weiteren Marktteilnehmern.

Die Werthaltigkeit des 
grünen Elements
Das Zwillingskonzept der Grünen Bundes-
wertpapiere ermöglicht den unmittelbaren 
Vergleich zwischen grünen und konventionel-
len Wertpapieren. Preisunterschiede zwischen 
den Zwillingspaaren lassen sich aufgrund 
der identischen Kreditwürdigkeit – Emittent 
ist jeweils der Bund – sowie der gewählten 
Struktur mit identischen Ausstattungsmerk-
malen (gleiche Laufzeit, gleiche Nominalver-
zinsung, gleiche Zahlungsströme) mit den 
Kriterien der klassischen Finanzmarkttheorie 
nicht erklären. Auch bezüglich der Liquidität 
der Grünen Bundeswertpapiere sorgt der Bund 
für eine möglichst hohe Vergleichbarkeit der 
Zwillinge: Die oben erwähnten regelmäßigen 
Aufstockungen der umlaufenden grünen 
Papiere verbessern deren Verfügbarkeit und 
verringern etwaige Engpässe in der Angebots- 
und Nachfragesituation. Außerdem sorgt ein 
Angebot der Finanzagentur, Grüne Bundes-
wertpapiere bei Bedarf zurückzunehmen und 
gleichzeitig das konventionelle Zwillingspapier 
zu verkaufen (Switch), für eine Synchronisation 
der Liquidierbarkeit.

Da sich die Preise der Zwillingsanleihen am 
Sekundärmarkt unterscheiden (s. a. Renditedif-
ferenz in Abbildung 4), muss es folglich – neben 
Zinskupon, Sicherheit und Liquidität – eine 
vierte, grüne Komponente geben, die die 
Preisfindung seitens der Marktteilnehmer 
beeinflusst. Mit dem Zwillingskonzept schafft 
der Bund Transparenz und Orientierung über 
den Wert dieser grünen Komponente.

Auch bei den im Jahr 2023 emittierten Grünen 
Bundeswertpapieren haben Investorinnen 
und Investoren zum Zeitpunkt der Begebung 

Renditeabschläge in Kauf genommen (ver-
gleiche Tabelle 1). Dies erspart dem Bund 
Zinskosten und führt dazu, dass das grüne 
Emissionsprogramm mindestens kosten-
deckend ist. Noch bedeutender und im Sinne 
der verfolgten Ziele maßgeblicher ist jedoch der 
grundsätzliche, dauerhafte Nachweis der wirt-
schaftlichen Begebung grüner Wertpapiere. 
Dies trägt wesentlich dazu bei, neue Emittenten 
für das grüne Marktsegment zu gewinnen und 
den Markt für nachhaltige Finanzierungen zu 
fördern.

Die Transparenz über die Mittelverwendung, 
also über die ausgewählten Maßnahmen der 
Bundesregierung für Klima-, Umwelt- und 
Naturschutz, verbunden mit einer ausführ-
lichen Wirkungsberichterstattung, ist ein 
entscheidender Mehrwert Grüner Bundes-
wertpapiere gegenüber konventionellen 
Bundeswertpapieren – messbar am Greenium 
im Primär- und im Sekundärmarkt. Die 
Existenz eines signifikanten Renditeunter-
schieds zwischen grünen und konventionellen 
Anlageformen ist aus Sicht der Bundesrepublik 
Deutschland wichtige Voraussetzung für die 
Unterstützung und Weiterentwicklung des 
Marktes für nachhaltige Finanzierungen.

Daher hat sich der Bund im Rahmenwerk zu 
einer umfangreichen Berichterstattung über 
die Emissionen der Grünen Bundeswert-
papiere verpflichtet. Im Allokationsbericht 
wird offengelegt, welche Ausgaben den grünen 
Emissionsvolumina zugeordnet werden 
können (sogenannte Allokation der anrechen-
baren Ausgaben)7, im Wirkungsbericht werden 
die Auswirkungen dieser Ausgaben auf Klima, 
Umwelt und Natur transparent dargestellt. 
Der folgende Kasten enthält eine Zusammen-
fassung des Wirkungsberichts 2021 für Grüne 
Bundeswertpapiere, der am 28. September 2023 
erschienen ist und sich auf die Begebungen des 
Jahres 2021 bezieht.8

7 Die Allokationsberichte 2020 bis 2022 
sind veröffentlicht unter: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240227

8 Wirkungsbericht 2021: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20240228
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Zusammenfassung 
Wirkungsbericht 2021
Im Wirkungsbericht 2021 werden die Aus-
wirkungen auf Klima, Umwelt und Natur der im 
Jahr 2021 begebenen Grünen Bundeswertpapiere 
transparent dargelegt. Dem Emissionsvolumen 
in Höhe von 12,5 Mrd. Euro wurden zahlreiche 
Förderprogramme aus 77 Haushaltstiteln 
des Bundeshaushalts 2020 zugeordnet. Der 
Wirkungsbericht stellt detailliert dar, welchen 
Beitrag die grün anrechenbaren Ausgaben in 

Höhe von 13,4 Mrd. Euro u. a. zum Klimaschutz, 
zur Anpassung an den Klimawandel, zur Ver-
minderung der Umweltverschmutzung sowie 
zum Schutz der biologischen Vielfalt und der 
Ökosysteme leisten.
Die zur Verfügung stehenden unterschiedlichen 
Wirkungsindikatoren sind ein Beleg für die 
große Bandbreite der Fördermaßnahmen des 
Bundes und reichen von Treibhausgasminde-
rungen über Anzahl/Strecke der geförderten 
Infrastruktur, geschützte Fläche beim Küsten- 

Entwicklung der Renditedifferenzen der ausstehenden 
Grünen Bundeswertpapiere im Vergleich zu ihrem 
konventionellen Zwillingspapier im Jahr 2023 
in Basispunkten

Quelle: Finanzagentur; Stand: 23. Januar 2024
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und Hochwasserschutz, Fördergebiete zum 
Erhalt von Natur, Landschaften, Wäldern und 
biologischer Vielfalt bis hin zu zahlreichen Vor-
haben der internationalen Zusammenarbeit und 
im Bereich Forschung und Entwicklung:

∙ Die im Verkehrssektor mitfinanzierten Neu- 
und Ausbauprojekte im Bereich Schiene und 
Wasserstraßen tragen zu einer jährlichen Emis-
sionsminderung von über 1,7 Mio. Tonnen CO

2
-

Äquivalenten pro Jahr nach Fertigstellung der 
Maßnahmen bei.

∙ Mit den Schieneninvestitionen in das Bestands-
netz in Höhe von 4,6 Mrd. Euro wurde ein 
wesentlicher Beitrag zum Erhalt des Schienen-
netzes geleistet und es wurden 1.995 km Gleise 
und 1.277 Weichen erneuert.

∙ Für die Programme zur Förderung erneuer-
barer Energien und zur Steigerung der Energie-
effizienz wird eine jährliche Reduzierung der 
Treibhausgasemissionen von etwa 1,4 Mio. Ton-
nen CO2-Äquivalenten berichtet.

∙ In der internationalen Zusammenarbeit 
wurden mit über 3,2 Mrd. Euro rund 1.800 Vor-
haben finanziert oder mitfinanziert, z. B. 
um Entwicklungs- und Schwellenländer in 
ihrem Übergang zu ökologisch nachhaltigeren 
Volkswirtschaften und Gesellschaften zu 
unterstützen.

∙ Über 6.800 Forschungs- und Entwicklungsvor-
haben wurden unterstützt, um Bildung und 
Innovationen zu Klima- und Umweltbelangen 
zu ermöglichen und zu unterstützen.

∙ Der Bund trug dazu bei, über 1,5 Mio. ha Fläche 
im Küsten- und Hochwasserschutz zu sichern.

∙ Zum Erhalt von Natur, Landschaft, Wäldern 
und biologischer Vielfalt wurden geschützte 
beziehungsweise renaturierte Gebiete mit 
einer Gesamtgröße von über 130.000 ha mit-
finanziert.

Emissionen Grüner 
Bundeswertpapiere steigen 
im Jahr 2024 weiter

Das Emissionsvolumen Grüner Bundeswert-
papiere soll auch in diesem Jahr weiter aus-
gebaut werden und zwischen 17 Mrd. Euro und 
19 Mrd. Euro betragen. Die Emissionsplanung 
sieht zehn Auktionstermine vor; mit Aus-
nahme von Juni und Dezember monatlich.9 In 
der ersten Auktion am 23. Januar 2024 wurden 
die Grüne Bundesobligation mit Fälligkeit im 
Oktober 2027 und die Grüne Bundesanleihe 
mit Fälligkeit im August 2053 mit Rendite-
abschlägen (Greenia) von 4,2 beziehungsweise 
1,2 Basispunkten um jeweils 1 Mrd. Euro 
aufgestockt. Neben Aufstockungen bereits 
begebener Wertpapiere soll 2024 außerdem 
eine neue Grüne Bundesobligation emittiert 
werden.10

Zusätzlich wird eine Grüne Bundesanleihe 
aus einem längeren Laufzeitsegment in einem 
Syndikatsverfahren aufgestockt. Ende des 
Jahres 2024 wird das Gesamtvolumen aus-
stehender Grüner Bundeswertpapiere deutlich 
mehr als 70 Mrd. Euro betragen; die grüne 
Bundkurve wird um den achten Laufzeitpunkt 
reicher sein.

Der Bund setzt somit seine erfolgreiche Emis-
sionsstrategie im Segment grüner Anleihen fort 
und festigt damit seine Benchmark-Position im 
Markt für nachhaltige Finanzierungen.

9 Vergleiche S. 7 der Pressemitteilung zur 
Emissionsplanung des Bundes für das Jahr 2024: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202402229

10 Einzelheiten werden im Vorfeld der Begebungen auf der 
Internetseite der Finanzagentur veröffentlicht.
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 Überblick zur  
 aktuellen Lage 

Steuereinnahmen und  
konjunkturelles Umfeld

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern) stiegen im Januar 2024 um 
fast 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Der Einnahmeanstieg war überwiegend auf die 
beträchtlichen Aufkommenssteigerungen aus 
der Besteuerung der Kapitalerträge – insbeson-
dere der Zinserträge – zurückzuführen.

Aus den großen Gemeinschaftsteuern (Lohn-
steuer, Steuern vom Umsatz) ergaben sich kaum 
Impulse. Das Aufkommen aus der Lohnsteuer 
stagnierte auf dem Niveau des Vergleichs-
monats Januar 2023. Die Einnahmen aus den 
Steuern vom Umsatz stiegen nur moderat.

Die konjunkturelle Entwicklung zum 
Jahresende 2023 fiel schwach aus: Produktion, 
Außenhandelszahlen und Einzelhandels-
umsätze waren rückläufig. Frühindikatoren 
deuten darauf hin, dass die wirtschaftliche 
Dynamik auch im 1. Quartal 2023 noch nicht 
an Dynamik gewinnen wird.

Bundeshaushalt

Der Bundeshaushalt 2024 wurde am 2. Febru-
ar 2024 vom Deutschen Bundestag verab-
schiedet. Die Einnahmen des Bundeshaushalts 
(ohne Münzeinnahmen, Rücklagenentnahme 
und Einnahmen aus Krediten) beliefen sich im 
Januar 2024 auf 26,9 Mrd. Euro. Damit waren 
sie 10,8 Prozent (+2,6 Mrd. Euro) höher als im 
Januar des Vorjahres. Die Steuereinnahmen 
stiegen um 7,6 Prozent (+1,7 Mrd. Euro) gegen-
über dem Vorjahreszeitraum. Im Januar 2024 
betrugen die Ausgaben des Bundeshaus-
halts 46,4 Mrd. Euro und lagen damit um 

11,7 Prozent (-6,1 Mrd. Euro) unter dem Niveau 
vom Januar 2023. Im Berichtsmonat wies der 
Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
19,5 Mrd. Euro auf.

Europa

Am 15. und 16. Januar fanden in Brüssel 
die Sitzungen der Eurogruppe und der 
ECOFIN-Ministerinnen und -Minister statt. 
Bei der Eurogruppe standen die Mission des 
Internationalen Währungsfonds für den 
Euroraum, die Eurozonenempfehlungen des 
Rats, die Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums 
im Zusammenspiel mit den Energiepreisen und 
deren wirtschaftlichen Auswirkungen sowie 
das Arbeitsprogramm der Eurogruppe für die 
1. Jahreshälfte 2024 im Fokus. Wesentliche 
Inhalte der Sitzung des ECOFIN-Rats waren das 
Arbeitsprogramm der belgischen Ratspräsi-
dentschaft, die ökonomischen und finanziellen 
Folgen des Kriegs in der Ukraine, das Treffen 
der Finanzministerinnen und -minister sowie 
der Notenbankgouverneurinnen und -gouver-
neure vom 26. bis 29. Februar 2024 in São Paulo, 
Brasilien und das Europäische Semester mit 
dem Warnmechanismusbericht, dem Jahres-
bericht zum nachhaltigen Wachstum und den 
Eurozonenempfehlungen.

Über die Sitzungen der Eurogruppe und das 
informelle Treffen des ECOFIN-Rats am 23. und 
24. Februar 2024 wird in der März-Ausgabe des 
Monatsberichts berichtet.
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Entwicklung des 
Steueraufkommens
Steueraufkommen insgesamt
Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern) lagen im Januar 2024 um 
fast 6 Prozent über dem Niveau des Vor-
jahresmonats ( s. a. Tabelle „Entwicklung der 
Steuereinnahmen“). Beim Aufkommen aus den 
Gemeinschaftsteuern, die den größten Teil des 
Steueraufkommens ausmachen, war gegenüber 
Januar 2023 ein Plus von fast 7 Prozent zu ver-
zeichnen. Sehr starke Zuwächse ergaben sich 
bei den Einnahmen aus der Abgeltungsteuer 
auf Zins- und Veräußerungserträge, der Kör-
perschaftsteuer sowie den nicht veranlagten 
Steuern vom Ertrag. Die Steuern vom Umsatz 
wiesen eine moderat positive Veränderungsrate 
auf. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer und 
der veranlagten Einkommensteuer stagnierten 
(s. a. Anmerkungen zu den Einzelsteuern 
unten).

Die Einnahmen aus den Bundessteuern 
lagen im Januar 2024 knapp 7 Prozent höher 
als im Vorjahresmonat. Fast alle wichtigen 
Bundessteuern hatten teils beträchtliche 
Einnahmezuwächse zu verzeichnen. Schlüsse 
für den weiteren Jahresverlauf lassen sich aus 
dem Januarergebnis noch nicht ziehen. So ist 
beispielsweise bei der Energiesteuer, welche 
die aufkommensstärkste Bundessteuer ist, der 
Januar der aufkommensschwächste Monat. 
Beim Solidaritätszuschlag ist der Anstieg 
maßgeblich auf die starken Zuwächse im 
Aufkommen der Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge, nicht veranlagte Steuern 
vom Ertrag und Körperschaftsteuer zurückzu-
führen.

Das Aufkommen aus den Ländersteuern 
verringerte sich gegenüber Januar 2023 um 

rund 8 Prozent. Der Rückgang war weiter-
hin maßgeblich auf die Grunderwerbsteuer 
zurückzuführen, bei der die Einnahmen um 
rund 18 Prozent unterhalb des Niveaus im 
Vorjahresmonat lagen. Es zeichnete sich hier 
eine Stabilisierung des Aufkommens auf einem 
monatlichen Niveau zwischen 0,9 Mrd. Euro 
und 1 Mrd. Euro ab. Teilweise wurde das Minus 
bei der Grunderwerbsteuer von im Vorjah-
resvergleich um mehr als 9 Prozent gestie-
genen Einnahmen bei der Erbschaftsteuer 
kompensiert. Bei der Erbschaftsteuer ergeben 
sich regelmäßig merkliche Schwankungen im 
Vorjahresvergleich.

Verteilung auf die Gebietskörperschaften
Die Einnahmen des Bundes aus den Gemein-
schaftsteuern erhöhten sich im Januar 2024 
gegenüber dem Vorjahr um knapp 6 Prozent. 
Dabei folgte die Einnahmeentwicklung beim 
Bund grundsätzlich der oben beschriebenen 
Entwicklung der einzelnen Gemeinschaft-
steuern in diesem Monat. Lediglich bei den 
Steuern vom Umsatz war für den Bund, trotz 
des Anstiegs der Einnahmen insgesamt um 
fast 3 Prozent, nur ein Zuwachs um knapp 
1 Prozent zu verzeichnen. Dies liegt an den 
Festbeträgen, die gemäß § 1 Abs. 2, 2a und 
5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) aus dem gemäß 
§ 1 Abs. 1 FAG festgelegten Anteil des Bundes 
am Umsatzsteueraufkommen vom Bund an die 
Länder übertragen werden (s. a. zur aktuellen 
Verteilung Tabelle „Umsatzsteuerverteilung im 
Januar 2024“). Diese lagen im Berichtsmonat 
höher als im Vergleichszeitraum. Umgekehrt 
stiegen aufgrund dieses Sachverhalts die 
Einnahmen der Länder aus den Gemeinschaft-
steuern im Januar 2024 gegenüber dem Vorjahr 
stärker als die Gemeinschaftsteuern insgesamt.

Die Zahlung von Regionalisierungsmitteln vom 
Bund an die Länder lag im Januar 2024 um fast 
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17 Prozent über dem Wert im Vorjahresmonat. 
Die Steigerung resultierte zum überwiegenden 
Teil aus der monatlichen Rate für die Unter-
stützung der Länder bei der Umsetzung des 
Vorhabens Deutschlandticket (§ 9 Regionali-
sierungsgesetz – RegG). Die mit dem 9. Gesetz 
zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes 
eingeführte Regelung war Mitte des Jahres 2023 
in Kraft getreten. Der Rest war auf die im 
§ 5 RegG festgeschriebene Dynamisierung der 
Regionalisierungsmittelzahlungen um 3 Pro-
zent p. a. zurückzuführen. Die Bundesergän-
zungszuweisungen an die Länder verringerten 
sich dagegen im Januar 2024 gegenüber dem 
Vorjahresmonat um rund 5 Prozent. Die aus 
dem Steueraufkommen des Bundes an die 
Europäische Union abgeführten Eigenmittel-
zahlungen waren gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum spürbar rückläufig. Insgesamt ergab 
sich bei den Steuereinnahmen des Bundes nach 
Umsatzsteuerverteilung und Verrechnung 
von Bundesergänzungszuweisungen im 
Januar 2024 ein Plus gegenüber dem Vorjahres-
monat von rund 8 Prozent. Bei den Ländern 
drückte der Rückgang der Einnahmen aus den 
Ländersteuern die Aufkommensentwicklung 
etwas. Insgesamt lag der Aufkommenszuwachs 
hier bei rund 6 Prozent. Die Einnahmen der 
Gemeinden aus den Gemeinschaftsteuern 
stiegen im Berichtszeitraum um 5 Prozent.

Der Anteil von Bund, Ländern und Gemeinden 
am Aufkommen der Steuern vom Umsatz 
berechnet sich für den Monat Januar 2024 
wie in der Tabelle „Umsatzsteuerverteilung im 
Januar 2024“ angegeben.

Konjunkturelles Umfeld

Im 4. Quartal 2023 war die Wirtschaftsleistung 
in Deutschland nach Meldung des Statistischen 
Bundesamts rückläufig: Das Bruttoinlands-
produkt (BIP) ging saison-, kalender- und 
preisbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem 
Vorquartal zurück. Dies spiegelte sich in den 
zuletzt veröffentlichten Konjunkturdaten 
wider: So büßte der deutsche Warenhandel mit 
einem kräftigen Rücksetzer im Dezember 2023 
die Zuwächse aus dem Vormonat mehr als ein. 
Die Produktion im Produzierenden Gewerbe 
war zum Jahresende 2023 merklich rückläufig. 
Der Einzelhandel verzeichnete ein schwaches 
Weihnachtsgeschäft: Der Umsatz war gegen-
über dem Vormonat rückläufig und auch im 
Vorjahresvergleich schwach.

Auf eine anziehende Dynamik im 1. Quar-
tal 2024 deuten die Frühindikatoren bisher 
nicht hin. So hat sich gemäß ifo Geschäfts-
klima die Stimmung unter den Unternehmen 
zu Jahresbeginn weiter verschlechtert. Die 
Unternehmen beurteilen ihre aktuelle Lage 
schlechter und auch die Erwartungen für die 
kommenden Monate fielen erneut pessimis-
tischer aus. Dazu stieg die Unsicherheit über 
die zukünftige Geschäftsentwicklung spürbar 
an. Im Verarbeitenden Gewerbe legten die 
Auftragseingänge zuletzt zwar kräftig zu, dies 
war allerdings allein auf volatile Großauf-
träge zurückzuführen. Kurzfristig deutet der 
Lkw-Maut-Fahrleistungsindex zwar auf einen 
Wiederanstieg der Produktion im Januar hin, 
aber – angesichts der Stimmungsindikatoren – 
nicht auf eine nachhaltige Trendwende. Allein 
aufgrund der schwachen Ausgangsbasis (soge-
nannter statistischer Unterhang) ist insgesamt 

Bund Länder Gemeinden
USt-Anteil gemäß § 1 FAG
am Aufkommen (25.487 Mio. Euro)

52,81398351 Prozent
13.461 Mio. Euro

45,19007254 Prozent
11.518 Mio. Euro

1,99594395 Prozent
509 Mio. Euro

Hinzu (+)/ab (-):
1/12 der Festbeträge gemäß § 1 Abs. 2, 
2a und 5 FAG (12.740 Mio. Euro)

-1.062 Mio. Euro +862 Mio. Euro +200 Mio. Euro

Anteil nach Festbeträgen 48,6 Prozent
12.399 Mio. Euro

48,6 Prozent
12.379 Mio. Euro

2,8 Prozent
709 Mio. Euro

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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im 1. Quartal 2024 eher kein Impuls aus der 
Produktion zu erwarten. Die Entwicklung im 
Einzelhandel dürfte durch das nach wie vor 
schlechte Konsumklima gedämpft sein, das 
zuletzt noch einmal nachgegeben hat. Auch 
vom Außenhandel sind angesichts pessimisti-
scher Exporterwartungen derzeit keine Impul-
se zu erwarten, kurzfristig haben sich zudem 
aufgrund der Angriffe auf Handelsschiffe im 
Roten Meer Schifffahrtswege verlängert.

Trotz der schwachen Konjunktur blieb die Lage 
am Arbeitsmarkt um den Jahreswechsel stabil. 
Es kam zuletzt zu einem leichten Beschäfti-
gungsaufbau und Abbau der Arbeitslosigkeit. 
Die Frühindikatoren zum Arbeitsmarkt 
zeichneten im Januar ein gemischtes Bild, 
sodass zunächst damit zu rechnen ist, dass sich 
die Lage am Arbeitsmarkt eher seitwärts ent-
wickeln dürfte. Dass das BIP im vergangenen 
Jahr trotz der aufwärtsgerichteten Beschäfti-
gung zurückging, könnte auf Basis aktueller 
Studien auch daran gelegen haben, dass sich der 
Krankenstand auf historisch stark erhöhtem 
Niveau befand, was das Arbeitsvolumen für 
sich genommen gedämpft haben dürfte.

Die Inflationsrate fiel im Januar spürbar und lag 
erstmals seit Juni 2021 unter 3 Prozent.  Einer 
Fortsetzung des Abwärtstrends könnten in den 
nächsten Monaten einige Faktoren temporär 
entgegenwirken. So dürfte beim Strompreis 
die Erhöhung der Netzentgelte sukzessive 
an die Verbraucherinnen und Verbraucher 
weitergegeben werden und die temporäre 
Umsatzsteuersatzsenkung bei Gas und Fern-
wärme läuft aus. Dazu fällt der inflations-
senkende Basiseffekt aus der Einführung des 
49-Euro-Tickets ab Mai 2024 weg. Gleichwohl 
dürfte sich die Inflationsrate im Jahresverlauf 
aber der Zwei-Prozent-Marke weiter nähern. 
Aus den wieder deutlich niedrigeren Inflations-
raten ergeben sich in Kombination mit den 
immer noch merklichen nominalen Lohn- und 
Gehaltszuwächsen steigende Realeinkommen. 
Zusammen mit der robusten Lage am Arbeits-
markt dürfte dies die Basis dafür bilden, dass 
der private Konsum im Jahresverlauf wieder an 
Dynamik gewinnt, was die gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung stützen wird. Daher geht 
die Bundesregierung trotz der derzeit noch 

eingetrübten Indikatoren in ihrer Jahresprojek-
tion davon aus, dass das preisbereinigte BIP in 
diesem Jahr leicht um +0,2 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr ansteigt. Die jahresdurchschnitt-
liche Inflationsrate wird gemäß Projektion bei 
+2,8 Prozent erwartet.

Anmerkungen zu einzelnen 
Steuerarten
Lohnsteuer
  Im Januar 2024 stagnierte das Bruttoaufkom-
men der Lohnsteuer gegenüber Januar 2023. 
Der Arbeitsmarkt ist trotz des schwierigen 
gesamtwirtschaftlichen Umfelds weiter-
hin robust. Allerdings dürften die leichten 
Impulse für das Lohnsteueraufkommen, die 
sich aus etwas höherer Beschäftigung als im 
Vorjahreszeitraum ergeben, dadurch gedämpft 
werden, dass auch die Kurzarbeit etwas höher 
liegt als im Vorjahresmonat. Die Effektiv-
lohnsteigerungen der vergangenen Monate 
sind wohl zu einem erheblichen Teil auf die 
Auszahlung der steuerfreien Inflationsaus-
gleichspauschale zurückzuführen und damit 
nicht aufkommenswirksam. Verbleibende 
Effekte über höhere Bruttolöhne werden durch 
die Auswirkungen der mit dem Inflationsaus-
gleichsgesetz zum Ausgleich der kalten Pro-
gression verabschiedeten Steuertarifsenkungen 
egalisiert. Der Betrag des aus dem Lohnsteuer-
aufkommen gezahlten Kindergelds veränderte 
sich nur geringfügig. Daher stagnierte auch das 
Kassenaufkommen der Lohnsteuer.

Ertragsteuern
 Bei der veranlagten Einkommensteuer und der 
Körperschaftsteuer bestimmte das Ergebnis der 
Veranlagungstätigkeit der Finanzverwaltung 
das Aufkommen dieses Monats. Das Auf-
kommen der Körperschaftsteuer erhöhte sich 
um rund 50 Prozent gegenüber Januar 2023. 
Hier führte die Veranlagung von Steuerfällen 
der Jahre vor 2022 – insbesondere Betriebs-
prüfungsfälle – zu gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum Januar 2023 erhöhten Nachzahlungen 
und nachträglichen Vorauszahlungen. Die 
Einnahmen aus der veranlagten Einkommen-
steuer blieben gegenüber dem Januar 2023 
nahezu unverändert. Das Niveau der aus den 
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Aktuelle Konjunkturindikatoren
Letzter 

Beobach-
tungszeit-

punkt

letzter 
Datenstand, 
saisonbe-

reinigt

 Gegenüber 
Vorperiode, 
saisonberei-

nigt
Gegenüber 

Vorjahr1

Gesamtwirtschaft Veränderung in Prozent
Reales BIP (Index: 2015=100) 4. Quartal 23 107,7  ↓ -0,3 ↓ -0,4

Nominales BIP in Mrd. Euro 4. Quartal 23 1053,0 ↑ +2,0 ↑ +6,0

Industrie/Verarbeitendes Gewerbe Veränderung in Prozent
Produktion (Index: 2015=100)2,3 Dezember 23 92,7 ↓ -1,6 ↓ -3,0

Industrieproduktion (Index: 2015=100)2,3 Dezember 23 91,8 ↓ -1,5 ↓ -3,7

Umsätze (Index: 2015=100)2,3 Dezember 23 98,1 → -0,1 ↓ -3,4

Auftragseingänge (Index: 2015=100)2,3 Dezember 23 103,7 ↑ +8,9 ↑ +2,7

Handel und Dienstleistungen Veränderung in Prozent
Umsätze im Einzelhandel (Index: 2015=100)2,3 Dezember 23 110,7 ↓ -1,1 ↓ -1,3

Umsätze im Gastgewerbe (Index: 2015=100)2,3 November 23 93,3 ↑ +2,0 ↓ -0,2

Außenhandel Veränderung in Prozent
Warenexporte in Mrd. Euro Dezember 23 125 ↓ -4,5 ↓ -10,7

Warenimporte in Mrd. Euro Dezember 23 103 ↓ -6,7 ↓ -16,2

Preisentwicklung, nicht saisonbereinigt Veränderung in Prozent
Verbraucherpreisindex (2020=100) Januar 24 117,6 → +0,2 ↑ +2,9

darunter Energie Januar 24 147,6 ↑ +1,2 ↑ -2,8

darunter Nahrungsmittel Januar 24 133,3 ↑ +0,8 ↑ +3,8

darunter Dienstleistungen Januar 24 111,0 → +0,2 ↑ +3,4

Erzeugerpreisindex (2015=100) Dezember 23 144,5 → +0,0 ↓ -8,6

Arbeitsmarkt Veränderung in 1.000 
Personen, Personen oder 

Prozentpunkten
Arbeitslosigkeit (1.000 Personen)⁴ Januar 24 2.693,7 ↓ -2,4 ↑ +189,4

Erwerbstätige (1.000 Personen)⁴ Dezember 23 45.995,0 ↑ +24,0 ↑ +207,0

Kurzarbeit (Personen in neuen Anzeigen)5,6 Januar 24 47.804 ↓ -17,1 ↓ -25,8

Arbeitslosenquote BA (in Prozent)7 Januar 24 5,8 → +0,0 ↑ +0,4

Umfragen Veränderung in Salden- bezie-
hungsweise Indexpunkten

ifo Geschäftsklima (Salden)8 Januar 24 -13,8 ↓ -2,4 ↓ -10,7

darunter Lage8 Januar 24 -1,9 ↓ -3,5 ↓ -17,0

darunter Erwartungen8 Januar 24 -25,0 ↓ -1,5 ↓ -5,2

GfK-Konsumklima (Index) Januar 24 -25,4 ↑ +2,2 ↑ +12,2

1 Produktion arbeitstäglich, Umsatz und Auftragseingang Industrie jeweils kalenderbereinigt, ifo Geschäftsklima und GfK-
Konsumklima jeweils saisonbereinigt.

2 Kalenderbereinigt.
3 Preisbereinigt.
4 Veränderungen in 1.000 Personen.
5 Veränderung in Personen.
6 Nicht saisonbereinigt.
7 Veränderung in Prozentpunkten.
8 Veränderung in Saldenpunkten.
Stand: 16. Februar 2024.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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2024
Januar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20244

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr
in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern
Lohnsteuer² 20.714  -0,3 257.650 +9,1

Veranlagte Einkommensteuer 1.997 +0,0 74.950 +2,1

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 2.169 +39,9 34.400  -5,6

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

2.507 +211,7 8.000  -4,3

Körperschaftsteuer 1.288 +49,9 46.700 +4,1

Steuern vom Umsatz 25.487 +2,7 311.350 +6,8

Gemeinschaftsteuern insgesamt 54.162 +6,6 733.050 +6,1

Gewerbesteuerumlagen
Gewerbesteuerumlage 235  -32,5 6.607 +4,1

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0 +116,2 0 X

Gewerbesteuerumlagen insgesamt 235  -32,5 6.607 +4,1

Bundessteuern
Energiesteuer 339 +19,8 36.300  -1,0

Tabaksteuer 492 +6,7 16.080 +9,6

Alkoholsteuer 162  -1,9 2.190 +1,4

Versicherungsteuer 897 +8,1 17.550 +4,2

Stromsteuer 558  -8,8 8.285 +21,3

Kraftfahrzeugsteuer 912 +4,6 9.565 +0,5

Luftverkehrsteuer 118 +25,5 1.680 +13,1

Solidaritätszuschlag 805 +18,7 12.250 +0,1

Übrige Bundessteuern 132  -2,5 1.439 +1,4

Bundessteuern insgesamt 4.414 +6,9 106.339 +4,4

Ländersteuern
Erbschaftsteuer 835 +9,4 9.200  -0,9

Grunderwerbsteuer 987  -18,1 12.400 +1,6

Rennwett- und Lotteriesteuer 209  -12,0 2.480 +0,1

Biersteuer 42  -7,2 580 +0,1

Übrige Ländersteuern 31 +9,6 695 +6,3

Ländersteuern insgesamt 2.104  -7,7 25.355 +0,6

Entwicklung der Steuereinnahmen  
(ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

Veranlagungen resultierenden Nachzahlungen 
und Erstattungen erhöhte sich hier gleich-
mäßig, sodass im Saldo keine Veränderung zu 
verzeichnen war.

Die Auszahlung der Forschungszulage aus dem 
Aufkommen von Körperschaftsteuer und ver-
anlagter Einkommensteuer hat sich bei beiden 
Steuerarten gegenüber dem Vorjahr annähernd 
verdoppelt, allerdings ist das Auszahlungs-
niveau bei der veranlagten Einkommensteuer 

wesentlich niedriger als bei der Körperschaft-
steuer.

Bei der Abgeltungsteuer auf Zins- und Ver-
äußerungserträge setzte sich das kräftige Auf-
kommenswachstum der vergangenen Monate 
fort und verzeichnete im Januar 2024 mit rund 
212 Prozent einen Höhepunkt. Ein erheblicher 
Teil der Zinszahlungen erfolgt bei festverzinsli-
chen Anlageprodukten zum 31. Dezember eines 
Jahres. In Verbindung mit dem kräftigen Zins-
anstieg infolge der stark erhöhten Inflation und 
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noch: Entwicklung der Steuereinnahmen  
(ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2024
Januar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20244

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr
in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel
Zölle 359  -25,4 6.300 +9,9

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 475 +11,7 5.600 +5,5

BNE-Eigenmittel 704  -39,3 23.850 +3,8

Kunststoff-Eigenmittel 118 +2,9 1.420  -0,2

EU-Eigenmittel insgesamt 1.656  -24,1 37.170 +4,9

Bund3 25.457 +8,2 381.159 +7,1

Länder3 29.745 +5,8 399.858 +4,5

EU 1.656  -24,1 37.170 +4,9

Gemeindeanteil an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer

4.416 +5,0 59.464 +6,8

Steueraufkommen insgesamt (ohne 
Gemeindesteuern)

61.274 +5,6 877.651 +5,8

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen, Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 

1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2023.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

der geldpolitischen Straffung ergab sich somit 
im Januar 2024 das vorgenannte Plus im Auf-
kommen. Aus der Besteuerung der Zinserträge 
ergab sich für das Aufkommen der Abgeltung-
steuer auf Zins- und Veräußerungserträge nicht 
nur eine beträchtliche Einnahmesteigerung, 
sondern zugleich auch eine Nivellierung der 
aus der Besteuerung der Veräußerungserträge 
resultierenden Einnahmeschwankungen. 
Diese dürfte nun weniger ins Gewicht fallen, 
da der Anteil der Steuern auf Zinserträge am 
Gesamtaufkommen zuletzt wohl sehr deutlich 
gestiegen ist. Das Aufkommen aus den nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag lag mit rund 
40 Prozent ebenfalls erheblich oberhalb des 
Aufkommens aus dem Januar 2023. Schlüsse 
für die weitere Entwicklung lassen sich daraus 
allerdings noch nicht ziehen, zumal dies z. B. 
mit Unterschieden in der unterjährigen Ver-
teilung der Dividendenauszahlungszeitpunkte 
zusammenhängen könnte.

Steuern vom Umsatz
 Die Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz 
stiegen im Januar 2024 gegenüber dem 
Vorjahresmonat um rund 3 Prozent. Dies 
liegt weiterhin ungefähr im Einklang mit den 
zuletzt zu beobachtenden Steigerungsraten der 
Verbraucherpreise und spricht dafür, dass sich 
der Konsum gegen Ende das Jahres 2023 (übli-
cherweise liegen bei den Steuern vom Umsatz 
zwischen dem Zeitpunkt der Entstehung des 
Steueraufkommens und der Verbuchung in der 
Kasse zwei Monate) verhalten entwickelt hat. 
Die Entwicklung des Anteils der Einfuhr-
umsatzsteuer am Gesamtaufkommen blieb von 
der Importentwicklung mitbestimmt. So lagen 
die nominalen Einfuhren zum Jahresende 2023 
mehr als 12 Prozent niedriger als im Vorjahr 
(bei um über 8 Prozent rückläufigen Import-
preisen), was einen deutlichen Teil des Rück-
gangs der Einnahmen aus der Einfuhrumsatz-
steuer im Januar 2024 um 19 Prozent erklären 
kann. Mit den rückläufigen Einnahmen aus der 
Einfuhrumsatzsteuer war eine entsprechende 
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Verringerung des Vorsteuerabzugs bei der 
Umsatzsteuer verbunden; dies führte zu einem 
überproportionalen Anstieg des Aufkommens 
aus der Umsatzsteuer. Dieser lag mit einer 
Zuwachsrate von mehr als 12 Prozent gegen-
über dem Ergebnis vom Januar 2023 beträcht-
lich über dem Zuwachs des Aufkommens der 
Steuern vom Umsatz.
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Der Bundeshaushalt 2024 wurde am 2. Febru-
ar 2024 vom Deutschen Bundestag verabschie-
det. Bis zur Verkündung im Bundesgesetzblatt 
am 12. Februar 2024 hat die Bundesregierung 
im Rahmen der sogenannten vorläufigen Haus-
haltsführung gearbeitet, die im Wesentlichen 
auf Art. 111 Grundgesetz basiert. Das in den 
folgenden Tabellen dargestellte Soll basiert auf 
dem im Bundesgesetzblatt 2024 Teil I Nr. 38 
verkündeten Haushaltsgesetz 2024.

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts (ohne 
Münzeinnahmen, Rücklagenentnahme und 
Einnahmen aus Krediten) beliefen sich im 
Januar 2024 auf 26,9 Mrd. Euro. Damit liegen die 
Einnahmen um 10,8 Prozent (+2,6 Mrd. Euro) 
höher als im Januar des Vorjahres. Die Steuerein-
nahmen stiegen um 7,6 Prozent (+1,7 Mrd. Euro) 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Weitere 
Informationen zu den Steuereinnahmen finden 
sich auch in „Steuereinnahmen im Januar 2024“ 
in dieser Ausgabe des Monatsberichts.

Die Sonstigen Einnahmen lagen mit 
2,7 Mrd. Euro im Berichtsmonat um 51,4 Pro-
zent (+0,9 Mrd. Euro) über dem entsprechenden 
Vorjahresergebnis. Das liegt auch daran, dass 
seit Jahresbeginn die Erlöse aus der Vergabe von 
Frequenzen für den Mobilfunk (0,4 Mrd. Euro 
im Januar 2024) im Bundeshaushalt und nicht 
wie in den Vorjahren im Sondervermögen 
„Digitale Infrastruktur“ vereinnahmt werden.

Ausgaben

Im Januar 2024 betrugen die Ausgaben des 
Bundeshaushalts 46,4 Mrd. Euro und lagen 
damit um 11,7 Prozent (-6,1 Mrd. Euro) unter 

dem Niveau vom Januar 2023. Nach öko-
nomischen Arten gegliedert resultierte dieser 
Rückgang aus geringeren investiven Ausgaben 
(-76,5 Prozent beziehungsweise -7,6 Mrd. Euro). 
Der enorme Rückgang der investiven Ausgaben 
war maßgeblich auf einen Sondereffekt im 
Vorjahr zurückzuführen. Das im Januar 2023 
gewährte Darlehen an den „Resilience and 
Sustainability Trust“ des Internationalen 
Währungsfonds in Höhe von 6,3 Mrd. Euro, 
das haushaltsrechtlich als investive Ausgabe zu 
buchen war, entfällt in diesem Jahr. Bereinigt 
um diesen Effekt sanken die investiven 
Ausgaben um 1,3 Mrd. Euro beziehungsweise 
35,1 Prozent, was im Wesentlichen darauf 
zurückzuführen war, dass in diesem Jahr 
bisher keine unterjährigen Liquiditätshilfen an 
die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung 
gestellt worden waren. Die Sachinvestitionen 
lagen um 7,3 Prozent unter dem Niveau des 
Vorjahres.

Die konsumtiven Ausgaben lagen im betrach-
teten Zeitraum über dem Niveau des Vorjahres 
(+3,4 Prozent beziehungsweise +1,4 Mrd. Euro). 
Während die Personal- und Zinsausgaben 
im Vergleich zum Vorjahresmonat jeweils 
um 0,2 Mrd. Euro stiegen, überschritten 
die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse 
das entsprechende Vorjahresniveau um 
1,1 Mrd. Euro. Dabei wurden mit 0,9 Mrd. Euro 
für die Ertüchtigung von Partnerstaaten im 
Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabili-
sierung 0,8 Mrd. Euro mehr verausgabt als im 
Januar 2023. Die Zuschüsse des Bundes an die 
allgemeine Rentenversicherung erhöhten sich 
ebenso wie die Ausgaben für das Bürgergeld 
um 0,4 Mrd. Euro gegenüber dem Vorjahresmo-
nat. Dagegen sanken sowohl die Ausgaben für 
die pauschale Beteiligung des Bundes an den 
Aufwendungen der sozialen Pflegeversicherung 
(-0,9 Mrd. Euro) als auch die Leistungen des 

 Entwicklung des Bundeshaushalts im  
 Januar 2024 
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Bundes an den Gesundheitsfonds für durch 
die SARS-CoV-2-Pandemie verursachten 
Belastungen (-0,3 Mrd. Euro).

Finanzierungssaldo

Im Januar 2024 wies der Bundeshaushalt ein 
Finanzierungsdefizit von 19,5 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen 
im Laufe des Haushaltsjahres starken 
Schwankungen und beeinflussen somit die 
eingesetzten Kassenmittel in den einzelnen 

Monaten in unterschiedlichem Maße. Auch der 
Kapitalmarktsaldo zeigt im Jahresverlauf in der 
Regel starke Schwankungen. Die unterjährige 
Entwicklung des Finanzierungssaldos und des 
jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher keine 
Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungs-
saldo am Jahresende errechnen lassen. Dies gilt 
in besonderem Maße zu Beginn eines Jahres 
und in diesem Jahr zusätzlich aufgrund der 
in den ersten Wochen des Jahres geltenden 
vorläufigen Haushaltsführung.

Ist 2023 Soll 2024
Ist-Entwicklung 

Januar 20241

Ausgaben (Mrd. Euro)2 457,1 476,8 46,4

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -11,7

Einnahmen (Mrd. Euro)3 392,2 427,5 26,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +10,8

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 356,1 377,6 24,2

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent +7,6

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) -64,9 -49,4 -19,5

Deckung/Verwendung: 64,9 49,4 19,5

Kassenmittel (Mrd. Euro) - - 80,4

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,2 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen4 37,5 10,2 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5  
(Mrd. Euro)

27,2 39,0 - 60,9

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 

Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus 

kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4  Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung, (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Ausgaben des Bundeshaushalts 
nach Aufgabenbereichen

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Januar 
2023

Januar 
2024

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 111.314 24,4 113.938 23,9 9.226 10.005 +8,4

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung

11.866 2,6 11.054 2,3 1.361 1.302 -4,4

Verteidigung 55.521 12,1 58.346 12,2 4.586 5.363 +16,9

Politische Führung, zentrale 
Verwaltung

22.243 4,9 23.411 4,9 2.001 2.116 +5,7

Finanzverwaltung 6.961 1,5 6.933 1,5 471 496 +5,5

Bildung, Wissenschaft, 
Forschung, Kulturelle 
Angelegenheiten

29.479 6,4 30.680 6,4 1.593 1.833 +15,1

Förderung für Schülerinnen 
und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

5.205 1,1 4.338 0,9 527 465 -11,8

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung 
außerhalb der Hochschulen

16.973 3,7 17.595 3,7 680 657 -3,4

Soziale Sicherung, Familie und 
Jugend, Arbeitsmarktpolitik

215.222 47,1 218.310 45,8 27.607 27.040 -2,1

Sozialversicherung einschließlich 
Arbeitslosenversicherung

136.028 29,8 137.841 28,9 20.041 19.615 -2,1

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 103.053 22,5 107.556 22,6 15.706 16.454 +4,8

Krankenversicherung 18.968 4,1 16.026 3,4 1.452 1.343 -7,5

Arbeitsmarktpolitik 48.212 10,5 47.323 9,9 3.682 4.181 +13,5

darunter:

Bürgergeld nach dem SGB II 25.808 5,6 26.500 5,6 2.384 2.753 +15,5

Leistungen des Bundes für 
Unterkunft und Heizung nach dem 
SGB II

11.576 2,5 11.100 2,3 662 798 +20,5

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 13.396 2,9 14.571 3,1 1.027 1.161 +13,0

Soziale Leistungen nach dem SGB XII 
und dem Asylbewerberleistungsgesetz

9.873 2,2 10.927 2,3 986 1.145 +16,2

Sonstige soziale Angelegenheiten 2.240 0,5 1.833 0,4 1.202 14 -98,8

Gesundheit, Umwelt, Sport, 
Erholung

6.561 1,4 5.486 1,2 448 261 -41,8

Wohnungswesen, Städtebau, 
Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

3.549 0,8 4.041 0,8 139 142 +2,1

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 2.271 0,5 2.745 0,6 131 127 -3,3

Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

1.723 0,4 1.756 0,4 46 43 -6,7

Energie- und Wasserwirtschaft, 
Gewerbe, Dienstleistungen

14.573 3,2 13.652 2,9 6.741 129 -98,1

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.799 0,4 4.447 0,9 7 20 +174,5

Geld- und Versicherungswesen 7.032 1,5 165 0,0 6.500 0 -100,0

Sonstiges im Bereich Gewerbe und 
Dienstleistungen

1.755 0,4 4.155 0,9 38 37 -2,7
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Entwicklung der Ausgaben des Bundeshaushalts 
nach Aufgabenbereichen

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr

Januar 
2023

Januar 
2024

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Finanzwirtschaft 46.228 10,1 53.390 11,2 5.201 5.354 +2,9

Grund- und Kapitalvermögen, Sonder-
vermögen und Finanzzuweisungen

7.323 1,6 21.558 4,5 225 207 -8,2

Zinsausgaben und Ausgaben 
im Zusammenhang mit der 
Schuldenaufnahme

37.687 8,2 37.445 7,9 4.871 5.066 +4,0

Ausgaben insgesamt1 457.129 100,0 476.808 100,0 52.501 46.380 -11,7

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 
Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Ausgaben des Bundeshaushalts 
nach ökonomischen Arten

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Januar 
2023

Januar 
2024

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 402.167 88,0 416.854 87,4 42.632 44.064 +3,4

Personalausgaben 40.119 8,8 44.971 9,4 4.162 4.354 +4,6

Aktivbezüge 29.823 6,5 34.504 7,2 2.983 3.131 +5,0

Versorgung 10.296 2,3 10.468 2,2 1.179 1.224 +3,8

Laufender Sachaufwand 43.654 9,5 45.038 9,4 2.588 2.449  -5,4

Unterhaltung des unbeweglichen 
Vermögens

1.213 0,3 1.214 0,3 57 69 +21,1

Militärische Beschaffungen 17.035 3,7 15.247 3,2 1.072 958  -10,6

Sonstiger laufender Sachaufwand 25.407 5,6 28.577 6,0 1.459 1.421  -2,6

Zinsausgaben 37.648 8,2 37.409 7,8 4.870 5.064 +4,0

Laufende Zuweisungen und 
Zuschüsse

278.953 61,0 287.675 60,3 30.551 31.683 +3,7

an Verwaltungen 40.672 8,9 40.541 8,5 2.256 2.882 +27,7

an andere Bereiche 238.281 52,1 247.134 51,8 28.295 28.801 +1,8

darunter:

Unternehmen 33.130 7,2 38.644 8,1 2.351 2.288  -2,7

Renten, Unterstützungen u. a. 37.982 8,3 41.579 8,7 3.509 3.934 +12,1

Sozialversicherungen 144.498 31,6 143.925 30,2 20.694 19.994  -3,4

Sonstige Vermögensübertra-
gungen

1.792 0,4 1.761 0,4 461 514 +11,5

Investive Ausgaben 54.961 12,0 70.522 14,8 9.869 2.316  -76,5

Finanzierungshilfen 48.260 10,6 64.003 13,4 9.677 2.137  -77,9

Zuweisungen und Zuschüsse 37.119 8,1 43.828 9,2 2.220 2.116  -4,7

Darlehensgewährungen, 
Gewährleistungen

9.741 2,1 14.551 3,1 7.457 22  -99,7

Erwerb von Beteiligungen, 
Kapitaleinlagen

1.400 0,3 5.624 1,2 0 0 X

Sachinvestitionen 6.702 1,5 6.519 1,4 192 178  -7,3

Baumaßnahmen 4.135 0,9 3.971 0,8 62 96 +54,8

Erwerb von beweglichen Sachen 2.428 0,5 2.478 0,5 122 77  -36,9

Grunderwerb 139 0,0 70 0,0 8 5  -37,5

Globalansätze 0 0,0 -10.568 -2,2 0 0 X

Ausgaben insgesamt1 457.129 100,0 476.808 100,0 52.501 46.380  -11,7

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur 
Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundeshaushalts

Ist 2023 Soll 2024

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 
ggü. Vorjahr 

Januar 
2023

Januar 
2024

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern1 356.082 90,8 377.613 88,3 22.534 24.249 +7,6

Bundesanteile an 
Gemeinschaftsteuern:

317.036 80,8 339.188 79,4 21.014 22.193 +5,6

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge)

175.898 44,8 184.755 43,2 8.586 9.754 +13,6

davon:

Lohnsteuer 100.382 25,6 109.501 25,6 6.252 6.179  -1,2

Veranlagte Einkommensteuer 31.190 8,0 31.184 7,3 846 846 +0,0

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 18.221 4,6 17.200 4,0 704 981 +39,3

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge 

3.679 0,9 3.520 0,8 354 1.103 +211,6

Körperschaftsteuer 22.426 5,7 23.350 5,5 430 644 +49,8

Steuern vom Umsatz 138.452 35,3 151.696 35,5 12.273 12.368 +0,8

Gewerbesteuerumlage 2.685 0,7 2.737 0,6 155 70  -54,8

Energiesteuer 36.658 9,3 36.300 8,5 283 339 +19,8

Tabaksteuer 14.672 3,7 16.080 3,8 461 492 +6,7

Solidaritätszuschlag 12.239 3,1 12.250 2,9 678 805 +18,7

Versicherungsteuer 16.851 4,3 17.550 4,1 829 897 +8,2

Stromsteuer 6.832 1,7 5.035 1,2 611 558  -8,7

Kraftfahrzeugsteuer 9.514 2,4 9.565 2,2 872 912 +4,6

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.160 0,6 2.192 0,5 165 162  -1,8

Kaffeesteuer 1.030 0,3 1.040 0,2 97 87  -10,3

Luftverkehrsteuer 1.486 0,4 2.055 0,5 94 118 +25,5

Schaumweinsteuer und 
Zwischenerzeugnissteuer

385 0,1 395 0,1 38 44 +15,8

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 1.002 0,2 0 0 X

Abzugsbeträge
Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 800 X 0 0 X

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.883 X 11.152 X 0 0 X

BNE-Eigenmittel der EU 22.981 X 23.850 X 1.160 704  -39,3

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 5.306 X 5.600 X 425 475 +11,8

Kunststoff-Eigenmittel der EU 1.423 X 1.420 X 115 118 +2,6

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 12.398 X 13.225 X 908 1.060 +16,7

Zuweisung an die Länder  
für Kfz-Steuer und Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 0 0 X

Sonstige Einnahmen 36.147 9,2 49.840 11,7 1.764 2.670 +51,4

Einnahmen aus wirtschaftlicher 
Tätigkeit

5.177 1,3 3.916 0,9 27 29 +7,4

Zinseinnahmen 2.195 0,6 1.932 0,5 117 171 +46,2

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, 
Gewährleistungen

1.561 0,4 1.188 0,3 56 87 +55,4

Einnahmen insgesamt2 392.229 100,0 427.453 100,0 24.299 26.919 +10,8

1 Abweichungen zur Tabelle „Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr“ sind 
methodisch bedingt.

2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus 
kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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 Zum Jahresende 2023 betrug das Finanzie-
rungsdefizit der Ländergesamtheit rund 
0,9 Mrd. Euro. Der Finanzierungssaldo ver-
schlechterte sich damit gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum um 14,7 Mrd. Euro. Die Planungen 
der Länder gingen für das Jahr 2023 von einem 
Finanzierungsdefizit von 14,5 Mrd. Euro in 
ihren Kernhaushalten aus.

Die Ausgaben nahmen gegenüber dem Vorjahr 
um 1,1 Prozent zu. Der Ausgabenaufwuchs 
ergab sich insbesondere aus den im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum um 5,4 Prozent 

höheren Zuwendungen an Verwaltungen 
(laufende Rechnung) wie beispielsweise an 
Gemeinden sowie den Aufwendungen für 
Personal, die über denselben Zeitabschnitt 
hinweg um 3,9 Prozent stiegen. Die Einnahmen 
der Länder sanken im Vergleich zum Vorjahr 
um 1,8 Prozent. Die Steuereinnahmen sanken 
um 1,0 Prozent, während die Einnahmen 
von Verwaltungen (laufende Rechnung) rund 
9,7 Prozent hinter denen des Vorjahres zurück-
blieben. Der Rückgang der Einnahmen ergab 
sich auch aus der Reduzierung von pandemie-
bedingten Hilfen des Bundes.

 Entwicklung der Kernhaus halte  
 der Länder bis einschließlich  
 Dezember 2023 

Entwicklung der Länderhaushalte bis Dezember 2023 – 
Länder insgesamt

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Dezember 2023 – 
Flächenländer

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Einnahmen und Ausgaben der Länder 
bis einschließlich Dezember 2023 sind im 
statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts (www.bmf-monatsbericht.de) 
aufgeführt.
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Dezember 2023 – 
Stadtstaaten

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in Prozent

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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 Kreditaufnahme des Bundes und  
 seiner Sondervermögen 

Die Kreditaufnahme des Bundes dient der 
Finanzierung des Bundeshaushalts und der 
Sondervermögen des Bundes. Sondervermögen 
werden unterschieden in solche Sonderver-
mögen, die über den Bundeshaushalt oder 
andere Einnahmen mitfinanziert werden, 
und Sondervermögen mit eigener Kredit-
ermächtigung: Finanzmarktstabilisierungs-
fonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF), Investitions- und Tilgungsfonds (ITF), 
Restrukturierungsfonds (RSF) und das Sonder-
vermögen Bundeswehr (SV BW).

Die gesetzlichen Vorgaben zur Kreditauf-
nahme für die Sondervermögen FMS und WSF 
werden durch das Stabilisierungsfondsgesetz 
(StFG) geregelt. Kreditaufnahmen für FMS und 
WSF dienen zum einen der Finanzierung von 
Aufwendungen für Stabilisierungsmaßnahmen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG oder der Rekapitalisierung 
von Unternehmen gemäß § 22 StFG. Zum ande-
ren nimmt der Bund für FMS und WSF auch 
Kredite auf, die gemäß §§ 9 Abs. 5 und 23 StFG 
als konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des 
öffentlichen Rechts durchgeleitet werden.

Die Aufnahme von Krediten durch den Bund 
zur Weiterleitung von Darlehen über FMS und 
WSF an Anstalten des öffentlichen Rechts (im 
Folgenden „Darlehensfinanzierung“) dient der 
Kostenersparnis. Der RSF wird nachfolgend 
nicht mit aufgeführt, da zu den betrachteten 
Stichtagen keine Kreditaufnahme beziehungs-
weise Verschuldung vorgelegen hat.

Nach dem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 15. November 2023, welches 
das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 
für nichtig erklärte, waren Anpassungen im 
Bundeshaushalt und den Sondervermögen des 
Bundes notwendig. Insbesondere wurde der in 
Abschnitt 2 Teil 3 des StFG errichtete Teil des 

WSF zur Abfederung der Folgen der Energie-
krise mit Ablauf des Jahres 2023 aufgelöst. 
Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten des 
Fonds ein und die Verbindlichkeiten dieses 
Teils des WSF gehen auf den Bund über. Dem-
entsprechend wurde die Berichterstattung ab 
diesem Monatsbericht angepasst.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

• erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

• dann auf die Kreditaufnahme beziehungs-
weise Verschuldung des Bundeshaushalts und 
der mitfinanzierten Sondervermögen sowie 
der Kreditaufnahme von FMS, WSF und ITF 
ohne Darlehensfinanzierung und

• schließlich auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes
Der Bund hatte bis zum 31. Dezember 2023 
Kredite in Höhe von 1.639,7 Mrd. Euro auf-
genommen. Dieser Bestand erhöhte sich zum 
31. Januar 2024 auf 1.648,0 Mrd. Euro. Die Erhö-
hung gegenüber dem 31. Dezember 2023 um 
8,2 Mrd. Euro resultierte aus neuen Aufnahmen 
im Volumen von 39,5 Mrd. Euro, denen 
Fälligkeiten im Volumen von 31,3 Mrd. Euro 
gegenüberstanden. Im Januar 2024 wurden für 
die Verzinsung aller auch in früheren Jahren 
aufgenommenen bestehenden Kredite saldiert 
5,2 Mrd. Euro aufgewendet.

Im Januar 2024 wurden insgesamt 
33,5 Mrd. Euro an Bundeswertpapieren 
emittiert; hiervon waren 31,5 Mrd. Euro 
konventionelle Bundeswertpapiere und 
2,0 Mrd. Euro Grüne Bundeswertpapiere. Die 
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konventionellen Bundeswertpapiere verteilten 
sich auf 2,8 Mrd. Euro 30-jährige Bundesanlei-
hen, 1,3 Mrd. Euro 15-jährige Bundesanleihen, 
5,0 Mrd. Euro 10-jährige Bundesanleihen, 
4,0 Mrd. Euro Bundesobligationen, 4,5 Mrd. Euro 
Bundesschatzanweisungen und 14,0 Mrd. Euro 
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes. 
Ab dem Jahr 2024 werden keine inflations-
indexierten Anleihen mehr begeben. Mehr zum 
Thema Grüne Bundeswertpapiere finden sich im 
gesonderten Artikel „Grüne Bundeswertpapiere: 
Transparenz schafft Mehrwert“ im vorliegenden 
Monatsbericht.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundes-
wertpapieren verringerten sich im Januar 2024 
im Vergleich zum Dezember 2023 um 
10,5 Mrd. Euro auf 195,9 Mrd. Euro. Die Verän-
derung resultierte aus Sekundärmarktverkäu-
fen in Höhe von 21,5 Mrd. Euro, denen Käufe in 
Höhe von 10,3 Mrd. Euro und die Erhöhung von 
Eigenbeständen um 4,5 Mrd. Euro gegenüber-
standen. Darüber hinaus gab es Fälligkeiten im 
Eigenbestand in Höhe von 3,8 Mrd. Euro.

Am 31. Januar 2024 entfielen 94,5 Prozent der 
Kreditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des 
Bundes für Haushalt und Sondervermögen 
ohne Darlehensfinanzierung, 5,5 Prozent der 
Kreditaufnahmen entfielen auf die Darlehens-
finanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im Januar 2024 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) 38,5 Mrd. Euro an Krediten aufgenom-
men. Gleichzeitig wurden 30,3 Mrd. Euro fällige 
Kredite getilgt. Für die Verzinsung der Kredite 
des Bundes (Haushalt und Sondervermögen 
ohne Darlehensfinanzierung) wurden im 
Januar 2024 saldiert 5,2 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 31. Januar 2024 betrug der Bestand der 
Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und 
Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
insgesamt 1.556,7 Mrd. Euro. Damit erhöhte 

sich dieser gegenüber dem 31. Dezember 2023 
um 8,2 Mrd. Euro. Die Kreditaufnahme 
für den Bundeshaushalt erhöhte sich um 
79,6 Mrd. Euro auf 1.510,2 Mrd. Euro. Der 
Großteil war der Übertragung von Verbind-
lichkeiten des WSF zur Abfederung der Folgen 
der Energiekrise (gemäß Abschnitt 2 Teil 3 
des StFG) in den Bundeshaushalt in Höhe von 
71,7 Mrd. Euro geschuldet. Die Kreditaufnahme 
für das SV BW im Januar 2024 erhöhte sich 
geringfügig um 0,4 Mrd. Euro auf 6,7 Mrd. Euro. 
Die Bestände für die Kreditaufnahme für den 
FMS für Kredite für Aufwendungen gemäß 
§ 9 Abs. 1 StFG (22,6 Mrd. Euro), für den WSF 
für Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG (1,1 Mrd. Euro) und für den 
ITF (16,7 Mrd. Euro) veränderten sich nicht 
oder nur sehr geringfügig gegenüber dem 
31. Dezember 2023.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung

Im Januar 2024 wurden für den FMS zur 
Refinanzierung von Darlehen gemäß 
§ 9 Abs. 5 StFG 1,0 Mrd. Euro für Kredite 
aufgenommen und keine Kredite getilgt. 
Der Bestand betrug per 31. Januar 2024 
56,4 Mrd. Euro. Für den WSF wurden im 
Januar 2024 zur Darlehensfinanzierung gemäß 
§ 23 StFG keine neuen Kredite aufgenommen 
und 1,0 Mrd. Euro an Krediten getilgt; der 
Bestand verringerte sich im Januar 2024 somit 
auf 34,8 Mrd. Euro. Der Gesamtbestand an 
Krediten zur Darlehensfinanzierung beträgt 
per 31. Januar 2024 unverändert 91,2 Mrd. Euro.

Weitere Einzelheiten können folgenden 
Tabellen entnommen werden:

• Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
im Januar 2024,

• Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Dar-
lehensfinanzierung) im Januar 2024 und

• Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigen-
bestände und Anlagen des Wirtschaftsstabili-
sierungsfonds (WSF) im Januar 2024.
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Im statistischen Anhang der Online-Version 
des Monatsberichts sind zusätzlich die nach 
Restlaufzeitklassen gruppierte Kreditaufnahme 
des Bundes sowie die nach Instrumentenart 
aufgegliederten Daten zur Kreditaufnahme 
des Bundes, zum Bedarf der Kreditaufnahme 
des Bundes, zu den Tilgungen des Bundes 
und zu den Zinsen für die Kredite des Bundes 
enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – 
Bedarf und Bestand“ zeigt die Verteilung 
der Kreditaufnahme auf die Finanzierungs-
instrumente, sowohl für die Aufnahme im 
Januar 2024 als auch für den gesamten Bestand 
per 31. Januar 2024. Den größten Anteil an der 
Kreditaufnahme im Januar 2024 machten mit 
20,7 Mrd. Euro beziehungsweise 52,3 Prozent 
die (teils unterjährig fälligen) Unverzinslichen 
Schatzanweisungen des Bundes aus, gefolgt 
von den Bundesschatzanweisungen mit 
5,6 Mrd. Euro beziehungsweise 14,2 Prozent.

Von der Kreditaufnahme des Bundes über 
Verbriefungen lagen per 31. Januar 2024 über 
99 Prozent in Form von Inhaberschuldver-
schreibungen vor, bei denen die konkreten 
Gläubiger dem Bund nicht bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalen-
der nachgelesen werden.1 Auf der Internetseite 
der Bundesrepublik Deutschland – Finanzagen-
tur GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergeb-
nisse veröffentlicht.2

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211162
2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/202211163

Kreditaufnahme des Bundes – Bedarf und Bestand
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes  
im Januar 2024
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen
31. Dezember 

2023 Januar Januar
31. Januar 

2024 Januar Januar

Insgesamt 1.639.743 39.522 -31.310 1.647.955 8.212 -5.237

Gliederung nach Verwendung
Bundeshaushalt 1.430.606 38.165 -30.337 1.510.178 79.5721 -5.209
Sondervermögen mit eigener 
Kreditermächtigung  
(ohne Darlehensfinanzierung)

117.921 358 - 46.535 -71.3861 -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen 
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.602 -3 - 22.599 -3 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.672 - - 16.672 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für 
Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.095 -2 - 1.093 -2 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite zur Abfederung der 
Folgen der Energiekrise  
gemäß § 26a StFG)

71.744 - - - -71.7441 -

Sondervermögen Bundeswehr 5.808 363 - 6.171 363 -

Darlehensfinanzierung 91.217 1.000 -973 91.243 27 -27
Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten  
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

55.400 1.000 - 56.400 1.000 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die KfW 
gemäß § 23 StFG)

35.817 - -973 34.843 -973 -27

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Der in Abschnitt 2 Teil 3 des StFG errichtete Teil des WSF zur Abfederung der Folgen der Energiekrise wurde mit Ablauf 

des Jahres 2023 aufgelöst und die Verbindlichkeiten sind auf den Bund übergegangen. Die Bestandsänderung für den 
„Bundeshaushalt“ und „Sondervermögen mit eigener Kreditermächtigung“ sind daher einschließlich des Auflösungsbetrags 
von 71,7 Mrd. Euro angegeben. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand Aufnahme Tilgungen Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen
31. Dezember 

2023 Januar Januar
31. Januar 

2024 Januar Januar

Insgesamt 1.548.526 38.522 -30.337 1.556.712 8.185 -5.209

Gliederung nach Verwendung
Bundeshaushalt 1.430.606 38.165 -30.337 1.510.178 79.5721 -5.209

Finanzmarktstabilisierungsfonds  
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.602 -3 - 22.599 -3 -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.672 - - 16.672 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für 
Rekapitalisierungsmaßnahmen 
gemäß § 22 StFG)

1.095 -2 - 1.093 -2 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite zur Abfederung der Folgen 
der Energiekrise  
gemäß § 26a StFG)

71.744 - - - -71.7441 -

Sondervermögen Bundeswehr 5.808 363 - 6.171 363 -

Gliederung nach Instrumentenarten 
Konventionelle Bundeswertpapiere 1.425.321 36.496 -30.337 1.431.480 6.159 -5.003

30-jährige Bundesanleihen 346.789 2.052 -9.506 339.335 -7.453 -4.642

15-jährige Bundesanleihen 65.607 895 - 66.501 895 -156

10-jährige Bundesanleihen 528.204 4.439 - 532.643 4.439 10

7-jährige Bundesanleihen 72.013 106 - 72.119 106 -6

Bundesobligationen 177.976 2.749 - 180.726 2.749 2

Bundesschatzanweisungen 102.180 5.603 - 107.783 5.603 72

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen des Bundes

132.552 20.652 -20.831 132.372 -180 -283

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

60.470 -15 - 60.454 -15 -4

Grüne Bundeswertpapiere 53.965 2.042 - 56.007 2.042 -199

Schuldscheindarlehen 4.297 - - 4.297 - -3

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich
Verbindlichkeiten aus der Kapital-
indexierung inflationsindexierter 
Bundeswertpapiere²

14.686 X X 14.269 -417 X

Vorsorge für inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG)³ 

13.569 X X 13.569 - X

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Der in Abschnitt 2 Teil 3 des StFG errichtete Teil des WSF zur Abfederung der Folgen der Energiekrise wurde mit Ablauf 

des Jahres 2023 aufgelöst und die Verbindlichkeiten sind auf den Bund übergegangen. Die Bestandsänderung für den 
„Bundeshaushalt“ ist daher einschließlich des Auflösungsbetrages von 71,7 Mrd. Euro angegeben. 

2 Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflations-
bedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 

3 Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Er-
höhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Auf-
stockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und 
Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im Januar 2024
in Mio. Euro
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Entwicklung von Umlaufvolumen, Eigenbestände und Anlagen 
des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) im Januar 2024 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)
31. Dezember 

2023 Januar Januar
31. Januar 

2024 Januar

Umlaufvolumen insgesamt 1.841.750 33.500 -35.750 1.839.500 -2.250

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.719.750 31.500 -35.750 1.715.500 -4.250

30-jährige Bundesanleihen 398.000 2.750 -12.750 388.000 -10.000

15-jährige Bundesanleihen 71.000 1.250 - 72.250 1.250

10-jährige Bundesanleihen 622.750 5.000 - 627.750 5.000

7-jährige Bundesanleihen 88.000 - - 88.000 -

Bundesobligationen 255.000 4.000 - 259.000 4.000

Bundesschatzanweisungen 136.000 4.500 - 140.500 4.500

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes (inklusive 
Kassenemissionen)

149.000 14.000 -23.000 140.000 -9.000

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 66.250 - - 66.250 -

30-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

14.250 - - 14.250 -

10-jährige inflationsindexierte 
Anleihen des Bundes

52.000 - - 52.000 -

Grüne Bundeswertpapiere 55.750 2.000 - 57.750 2.000

30-jährige Grüne Bundesanleihen 15.500 1.000 - 16.500 1.000

10-jährige Grüne Bundesanleihen 24.750 - - 24.750 -

Grüne Bundesobligationen 15.500 1.000 - 16.500 1.000

Eigenbestände -206.407 X X -195.857 10.549

Anlage des WSF in Forderungen an 
den Bund nach § 26b Abs. 5 StFG

- X X - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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 Europäische Wirtschafts-  
 und Finanzpolitik 

Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 
15. Januar 2024 und 
des ECOFIN-Rats am 
16. Januar 2024

Eurogruppe
Zu Beginn der Sitzung der Eurogruppe am 
15. Januar 2024 tauschten sich die Mitglieder 
der Eurogruppe mit dem Internationalen 
Währungsfonds (IWF) zur wirtschaftlichen 
Situation im Euroraum aus. Hintergrund war 
die jährlich stattfindende Mission des IWF für 
den Euroraum, die den Artikel-IV-Konsul-
tationen ähnlich ist und mit einem Bericht des 
IWF schließt. Der IWF erklärte, dass er für das 
Wirtschaftswachstum im Euroraum aktuell 
eine leichte Besserung im Jahresverlauf erwarte 
und für die Inflationsrate im gleichen Zeitraum 
eine rückläufige Entwicklung.

Mit Blick auf die Inflation machte der IWF aber 
deutlich, dass der Kampf gegen die hohe Infla-
tion noch nicht vorbei sei. Die Mitgliedstaaten 
stimmten dem mehrheitlich zu. Darüber 
hinaus äußerten einige Mitgliedstaaten ihre 
Besorgnis über die nach wie vor hohen makro-
ökonomischen Risiken, insbesondere mit Blick 
auf den Krieg in der Ukraine und die jüngsten 
Entwicklungen im Nahen Osten und rund um 
das Rote Meer.

Im Anschluss stimmten die Mitglieder der 
Eurogruppe den Eurozonenempfehlungen, d. h. 
den Ratsempfehlungen zur Wirtschaftspolitik 
der Eurozone, zu. Die Empfehlungen waren 
im Vorfeld im Wirtschafts- und Finanzaus-
schuss (WFA) einvernehmlich gebilligt worden. 
Die Ratsempfehlungen zur Wirtschafts-
politik des Euroraums umfassen wie üblich 

Strukturreformen, Fiskal-, Arbeitsmarkt-, 
Sozial- und Finanzmarktpolitik sowie die 
Weiterentwicklung der Wirtschafts- und 
Währungsunion. In diesem Jahr liegt der 
Schwerpunkt auf den Herausforderungen 
durch die hohe Inflation und der Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit.

Auf der Tagesordnung stand zudem das 
Thema Wettbewerbsfähigkeit. Die Eurogruppe 
setzte damit ihre im November 2023 gestartete 
politikorientierte Diskussionsreihe zu diesem 
Thema fort. Der Schwerpunkt der Befassung 
lag dieses Mal auf den Energiepreisen und 
deren Auswirkungen auf die Wettbewerbs-
fähigkeit.

Jeromin Zettelmeyer vom Brüsseler Thinktank 
Bruegel und Christan Zinglersen von der 
Europäischen Agentur für die Zusammenarbeit 
der Energieregulierungsbehörden waren als 
Experten eingeladen. Beide betonten in ihren 
Beiträgen die hohe Bedeutung der Energieprei-
se für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit 
des Euroraums. Aktuell bestehe ein hoher 
Investitionsbedarf im Bereich Energie. Mit 
Blick auf eine höhere Widerstandsfähigkeit des 
Euroraums gegenüber Energiepreisschwankun-
gen verwiesen beide auf die Notwendigkeit 
einer tieferen Integration der Strom- bezie-
hungsweise Energiemärkte.

Die Mitglieder der Eurogruppe waren sich 
darin einig, dass die Widerstandsfähigkeit des 
Euroraums gegenüber Preisschwankungen 
zu stärken sei. Dazu gehöre insbesondere eine 
bessere Vernetzung innerhalb des europäischen 
Energiemarkts, eine Diversifizierung der 
Versorgungsquellen, die Förderung digitaler 
Infrastrukturen und der Einsatz erneuerbarer 
Energien. Die hohen Investitionsbedarfe mach-
ten die Beteiligung öffentlicher und privater 
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Akteure erforderlich. Die Eurogruppe resü-
mierte, dass die Bewältigung der Energiewende 
ein strategisches und bereichsübergreifendes 
Thema von grundlegender Bedeutung für den 
Euroraum sei und entschieden angegangen 
werden müsse.

Der Präsident der Eurogruppe Paschal Donohoe 
stellte zudem das geplante Arbeitsprogramm 
der Eurogruppe für das 1. Halbjahr 2024 vor. 
Schwerpunkte sollen u. a. die weiteren Arbeiten 
zur Kapitalmarktunion, der digitale Euro, die 
Koordinierung der Finanz- und Wirtschaftspo-
litik und der Austausch zu den Möglichkeiten 
der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und 
Wirtschaftskraft des Euroraums sein.

ECOFIN
Beim Rat für Wirtschaft und Finanzen 
(ECOFIN) am 16. Januar 2024 informierte die 
belgische Ratspräsidentschaft zunächst die 
Ministerinnen und Minister im öffentlich 
gehaltenen Teil der Tagung über die aktuellen 
Gesetzgebungsvorschläge im Finanzdienst-
leistungsbereich.

Danach stellte Belgien das Programm seiner 
Ratspräsidentschaft vor. Schwerpunkte der 
Arbeiten im ECOFIN-Rat unter belgischer Prä-
sidentschaft sollen insbesondere die langfristig 
ausgerichtete finanzielle Unterstützung und der 
Wiederaufbau der Ukraine, die Trilogverhand-
lungen zum Economic Governance Review, die 
frühzeitige Erkennung und Korrektur von wirt-
schaftlichen und sozialen Ungleichgewichten 
im Rahmen des Europäischen Semesters sowie 
relevante Arbeiten im Finanzmarktbereich 
sein. Darüber hinaus werden die Arbeiten zur 
Implementierung und Überprüfung der Aufbau- 
und Resilienzfazilität (ARF) fortgesetzt.

Im Rahmen des Tagesordnungspunkts „Euro-
päisches Semester“ wurden die Ratsschlussfolg-
erungen zum Warnmechanismusbericht 2024 
und zum Jahresbericht zum nachhaltigen 
Wachstum 2024 der Europäischen Kommission 
vom Rat angenommen. Darüber hinaus einigten 
sich die Mitgliedstaaten wie schon in der Euro-
gruppe auf die Eurozonenempfehlungen 2024.

Im Anschluss befasste sich der ECOFIN-Rat mit 
den ökonomischen und finanziellen Folgen des 

Kriegs in der Ukraine. Das Thema wird auch 
unter der neuen belgischen Ratspräsidentschaft 
regelmäßig im ECOFIN-Rat behandelt werden. 
Im Rat bestand breiter Konsens, dass die Ukra-
ine insbesondere finanziell weiter ausreichend 
unterstützt werden müsse. Die Mitgliedstaaten 
sprachen sich für eine rasche Einigung auf die 
Ukraine-Fazilität im Rahmen der Revision des 
Mehrjährigen Finanzrahmens aus. Der deut-
sche Sitzungsvertreter unterstrich in seinem 
Wortbeitrag die fortbestehende Bereitschaft 
der Bundesregierung, die Ukraine auch künftig 
finanziell zu unterstützen. Das spiegele sich 
nicht zuletzt in den bereits hohen bilateralen 
Hilfen Deutschlands für die Ukraine in Höhe 
von rund 28 Mrd. Euro wider.

Die Mitgliedstaaten sprachen darüber hinaus 
über die Nutzung der sanktionierten russischen 
Vermögenswerte. Die Europäische Kommis-
sion erklärte, dass die Gewinne aus solchen 
russischen Vermögenswerten dem EU-Budget 
zugeschrieben und für den Wiederaufbau der 
Ukraine verwendet werden sollten. Hierzu habe 
sie im Dezember 2023 einen entsprechenden 
Rechtsakt vorgelegt, der die Separierung dieser 
sogenannten Windfall-Profits nach Steuer-
abzug auf separaten Konten sicherstelle. Eine 
Abschöpfung der Mittel enthalte der Rechtsakt 
aber nicht. Dies müsse über einen separaten, 
noch nicht vorliegenden Rechtsakt beschlossen 
werden. Darüber hinaus begrüßte die Euro-
päische Kommission die Arbeiten der G7 zur 
Nutzung der sanktionierten Vermögenswerte 
und der G7 REPO Task Force.

Der deutsche Sitzungsvertreter begrüßte den 
Austausch über die sanktionierten russischen 
Vermögenswerte und hob in diesem Zusam-
menhang hervor, dass hinsichtlich der Nutzung 
solcher Vermögenswerte eine rechtlich 
tragfähige und finanzpolitisch solide Lösung 
entscheidend sei. Die Europäische Zentralbank 
äußerte sich in ähnlicher Weise.

Abschließend beauftragte der ECOFIN-Rat den 
WFA mit der Erarbeitung einer gemeinsamen 
Positionierung für das Treffen der G20-Finanz-
ministerinnen und -minister sowie Noten-
bankgouverneurinnen und -gouverneure vom 
26. bis 29. Februar 2024 in São Paulo.
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 Termine 

Finanz- und Wirtschaftspolitik

22. bis 24. Februar 2024 
Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Gent, Belgien

28./29. Februar 2024 
Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-gouverneure in São Paulo, Brasilien

11./12. März 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

11./12. April 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

18. bis 21. April 2024 
Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank mit Treffen der G20-
Finanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und -gouverneure in 
Washington, D.C., USA

7. Mai 2024 
Global Solutions Summit, Berlin, Deutschland

13./14. Mai 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

23. bis 25. Mai 2024 
Treffen der G7-Finanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-gouverneure in Stresa, Italien

20./21. Juni 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

15./16. Juli 2024 
Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien
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Weitere Informationen zu öffentlich zugänglichen Veranstaltungen des 
BMF finden Sie auf der Webseite:

www.bundesfinanzministerium.de/veranstaltungen

Veranstaltungen des BMF

20. bis 24. Februar 2024 
BMF-Stand „Finanzielle Bildung“ auf der didacta, Köln

4. bis 6. Juni 2024 
Deutscher Länderpavillon auf dem FinTech-Event Money 20/20

 Veranstaltungen 
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 Publikationen 

Alle Publikationen des BMF können Sie auf der Webseite als PDF 
herunterladen und ggf. als Druckexemplar bestellen: 

www.bundesfinanzministerium.de/publikationen

Veröffentlichungskalender der Monatsberichte  
inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Ihre Photovoltaik  
anlage: Weniger 
Steuern, weniger 
Bürokratie.

Neue Publikationen 

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt
März 2024 Februar 2024 21. März 2024

April 2024 März 2024 23. April 2024

Mai 2024 April 2024 24. Mai 2024

Juni 2024 Mai 2024 20. Juni 2024

Juli 2024 Juni 2024 23. Juli 2024

August 2024 Juli 2024 22. August 2024

September 2024 August 2024 20. September 2024

Oktober 2024 September 2024 22. Oktober 2024

November 2024 Oktober 2024 21. November 2024

Dezember 2024 November 2024 20. Dezember 2024

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Jahresprogamm 
Sonderpostwert-
zeichen 2024

Fragen und Antworten

 Ihre Photovoltaikanlage:  
 Weniger Steuern,  
 weniger Bürokratie. 
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 Jahresprogramm  
 2024 
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Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur 
online verfügbar im BMF Monatsberichtals eMagazin unter www.bmf-
monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin bietet darüber 
hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive 
Grafiken.
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 finanzwirtschaftlichen Entwicklung

 Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

 Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne Darr-
lehensfinanzierung) 

 Kreditaufnahme des Bundes: Bestand, Bedarf und Tilgung sowie Zinsen für Kredite

  Nach dem Haushaltsgesetz übernommene Gewährleistungen

  Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

  Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

  Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2018 bis 2023

  Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

   Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

  Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2023

  Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

  Steueraufkommen nach Steuergruppen

  Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

  Entwicklung der Staatsquote

  Schulden der öffentlichen Haushalte

  Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte
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  Steuerquoten im internationalen Vergleich
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/01/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html


  Abgabenquoten im internationalen Vergleich

  Staatsquoten im internationalen Vergleich

  Entwicklung der EU-Haushalte 2023 bis 2024

 Übersichten zur Entwicklung der 
 Länderhaushalte

  Entwicklung der Kernhaushalte der Länder

  Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2022/2023

  Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der 
Länder

  Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

 Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
 und Konjunkturkomponenten des Bundes

  Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

   Produktionspotenzial und -lücken

   Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

  Bruttoinlandsprodukt

  Bevölkerung und Arbeitsmarkt

  Kapitalstock und Investitionen

   Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

  Preise und Löhne
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html


 Kennzahlen zur 
 gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 

 Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

   Preisentwicklung

  Außenwirtschaft

  Einkommensverteilung

  Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

  Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

  Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

  Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

  Übersicht Weltfinanzmärkte

 Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-Kommission, OECD, IW  F zu BIP, Vers-
braucherpreisen und Arbeitslosenquote

  Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-Kommission, OECD, IWF zu Haushaltss-
salden, Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html


 Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

  Der BMF-Monatsbericht ist im Internet als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen verfügbar: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind 
interaktiv bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde 
erhalten Zugang zu einem umfangreichen Statistikbereich.
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